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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(CDU/CSU)

Inwieweit treffen Presseberichte zu, nach de-
nen die Bundesregierung schon seit dem ver-
gangenen Jahr durch den Bundesnachrichten-
dienst Kenntnis von einer erhöhten Gefahr für
deutsche Urlauber durch mögliche oder ge-
plante Entführungen in den südostasiatischen
Urlaubsregionen hatte?*)

Antwort des Staatssekretärs Dr. Frank-Walter Steinmeier
vom 23. Juni 2000

Über die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse des Bundesnachrich-
tendienstes unterrichtet die Bundesregierung ausschlieûlich die zu-
ständigen parlamentarischen Gremien. Zu dem hier in Rede stehen-
den Sachverhalt hat der Präsident des Bundesnachrichtendienstes das
parlamentarische Kontrollgremium bereits in der Sitzung am 10. Mai
2000 unterrichtet.

Was die Erkenntnisse der Bundesregierung über die Gefahrenlage für
deutsche Urlauber in der in der Frage genannten Urlaubsregion be-
trifft, verweise ich auf die Beantwortung der Frage 18.

2. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Wie wertet die Bundesregierung die Tatsache,
dass viele Sprachwissenschaftler Deutsch in-
zwischen für die kränkste Sprache Europas
halten, weil es von Anglizismen regelrecht
überflutet wird, die kaum noch integriert wer-
den?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Staatsminister
Dr. Michael Naumann
vom 12. Juli 2000

Die Bundesregierung verkennt nicht, dass in der Gegenwartssprache
zunehmend Anglizismen anzutreffen sind.

Die Frage gründet jedoch auf einer unbelegten Behauptung, die in
der sprachwissenschaftlichen Terminologie undenkbar ist und von
keiner Sprachwissenschaftlerin und keinem Sprachwissenschaftler ge-
braucht würde, da die Vorstellung einer ¹krankenª Sprache, ge-
schweige einer ¹kränkstenª, jeder seriösen sprachwissenschaftlichen
Auseinandersetzung widerspricht.

*) s. hierzu auch Frage 18
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Die Bundesregierung ist fest davon überzeugt, dass die deutsche Spra-
che nicht vom Untergang bedroht ist. Sprachen können nicht ¹unter-
gehenª, sondern allenfalls vergessen werden.

3. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Hält die Bundesregierung es für vertretbar,
dass ein Volk, das zu zwei Dritteln Englisch
schlecht bzw. gar nicht spricht, im öffentlichen
Raum laufend mit englischsprachiger Wer-
bung, Gebrauchsanweisungen, Vorträgen, Zei-
tungsartikeln, Verträgen u. ¾. konfrontiert ist?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Staatsminister
Dr. Michael Naumann
vom 12. Juli 2000

Für die in der Frage unterstellte Behauptung über die Fähigkeit des
deutschen Volkes, Englisch zu sprechen, gibt es keine verlässlichen
Angaben und keine Differenzierung nach aktiven oder passiven Eng-
lischkenntnissen, Lesen oder Sprechen bzw. Verstehen. Im Übrigen
sind Fremdsprachenkenntnisse keine unabdingbare Voraussetzung
zum Verständnis bestimmter einzelner Fremdwörter, die regelmäûig
in sachlichem und sprachlichem Kontext gebraucht werden.

4. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Ist der Bundesregierung bekannt, wie sich die
Gesetze zum Schutz der Muttersprache, die
1994 in Frankreich und 1999 in Polen erlassen
wurden, ausgewirkt haben?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Staatsminister
Dr. Michael Naumann
vom 12. Juli 2000

Nach einem Bericht der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
in Paris gibt es in der französischen Sprachpolitik weitgehend akzep-
tierte und eingehaltene Regelungen. Zu nennen seien das am 1. Janu-
ar 1996 in Kraft getretene Gesetz (loi Carignon) über den geforderten
Anteil von mindestens 40 % französischer Chansons im Radio und
das ¹loi Toubonª über den Gebrauch der französischen Sprache unter
dem Gesichtspunkt der Reinhaltung von angloamerikanischen Lehn-
wörtern. Das ¹loi Carignonª habe zu einer gröûeren Nachfrage nach
Tonträgern in französischer Sprache geführt. Durch das ¹loi Toubonª
seien aus der französischen Rundfunk- und Fernsehwerbung Anglizis-
men weitgehend verschwunden. Allerdings würden in der Alltagsspra-
che populäre angloamerikanische Lehnwörter auch weiterhin ver-
wandt. Im Bereich der neuen Technologien nehme jedoch die engli-
sche Sprache auch in Frankreich eine starke Stellung ein.

Erfahrungen mit der polnischen Gesetzgebung liegen bisher nicht
vor, da das Gesetz erst kürzlich in Kraft getreten ist.
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5. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Hält es die Bundesregierung für notwendig, in
absehbarer Zeit ähnliche Gesetze für Deutsch-
land zu erlassen?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, Staatsminister
Dr. Michael Naumann
vom 12. Juli 2000

Der von Frankreich und Polen gewählte Weg, durch Gesetz den
Gebrauch der Sprache zu regeln, wird von der Bundesregierung nicht
beschritten werden.

Der Bund hat ± anders als in Frankreich und Polen ± keine Gesetzge-
bungskompetenz zur Regelung der deutschen Sprache. Aufgrund des
föderalen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland steht dem Bund
nur in Teilbereichen, nämlich für die Gesetzes- und Verwaltungsspra-
che des Bundes eine Regelungszuständigkeit für den Gebrauch der
deutschen Sprache zu. Im Bereich der Gesetzes- und Amtssprache
können Regelungs-Anweisungen u. a. auch zur Vermeidung eines
übermäûigen Fremdwortgebrauchs erlassen werden. Eine verbind-
liche, mit Sanktionen bei Zuwiderhandlungen verbundene Regelung,
wie sie vor allem für den Medienbereich und die Privatwirtschaft ge-
fordert wird, kann und will der Bund nicht treffen.

Unabhängig von einer fehlenden Gesetzgebungskompetenz hält die
Bundesregierung eine Schutzvorschrift für die deutsche Sprache nicht
für angezeigt. Nach unserer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung soll die Sprache des Menschen und damit auch sein Denken
nicht reglementiert werden, sondern sich frei entfalten. Eine lebendige
Sprache unterliegt einem ständigen Wandel, der nicht durch staatliche
Maûnahmen beeinflusst werden sollte.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

6. Abgeordneter
Klaus
Bühler
(Bruchsal)
(CDU/CSU)

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung von
der Bereitschaft der fünf EU-Mitgliedstaaten,
die nicht Mitglieder der Westeuropäischen
Union (WEU) sind, den Artikel V des geän-
derten Brüsseler Vertrages in das Regelwerk
der EU aufzunehmen, und in welcher Form
könnte dies geschehen, so dass diese Staaten
dem zustimmen könnten?
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Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel
vom 3. Juli 2000

Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, so wie sie un-
ter deutscher Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 angelegt wur-
de, beschränkt sich auf die sog. Petersberg-Aufgaben (humanitäre
Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie
Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschlieûlich friedenschaf-
fender Maûnahmen). Sie bezieht sich nicht auf die in Artikel V
WEU-Vertrag verankerte Verpflichtung des gegenseitigen Beistandes
im Verteidigungsfalle. Diese Beistandsverpflichtung zwischen den
10 WEU-Staaten bleibt von der Überführung der Petersberg-Aufga-
ben von der WEU in die EU unberührt.

Der Bundesregierung ist bekannt, dass mehrere EU-Mitgliedstaaten
gegenwärtig eine Aufnahme der Verpflichtungen aus Artikel V des
Brüsseler Vertrages in das Regelwerk der EU ablehnen.

7. Abgeordneter
Klaus
Bühler
(Bruchsal)
(CDU/CSU)

In welcher Weise stehen die Bemühungen der
Versammlung der WEU um eine zu dem Eu-
ropäischen Parlament komplementäre kollek-
tive parlamentarische Dimension der zwi-
schenstaatlichen Zusammenarbeit im Rahmen
der GESVP durch Beteiligung der Abgeordne-
ten der nationalen Parlamente aller Staaten,
die an dieser Zusammenarbeit beteiligt sind,
der Position der Bundesregierung der Stär-
kung des Europäischen Parlamentes entgegen,
wie es die Bundesregierung am 10. Mai 2000
auf eine Frage des Abgeordneten Benno Zie-
rer erklärte (vgl. Antwort des Staatsministers
beim Auswärtigen Amt, Dr. Ludger Volmer,
auf Frage 16 in der Fragestunde am 10. Mai
2000, Plenarprotokoll 14/101, Seite 9479 D),
und welche Form der Stärkung des Europä-
ischen Parlamentes in Bezug auf die GESVP
wird die Bundesregierung im Rahmen der lau-
fenden Regierungskonferenz vorschlagen?

Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel
vom 3. Juli 2000

1. Die von der WEU-Versammlung vorgeschlagene Europäische Si-
cherheits- und Verteidigungsversammlung geht von Strukturen auûer-
halb des Europäischen Parlaments für einen einzelnen Politikbereich
aus. Die Bundesregierung ist jedoch bestrebt, die EP-Strukturen zu
stärken.

2. Im Rahmen der laufenden Regierungskonferenz, die sich im We-
sentlichen auf die im Vertrag von Amtersdam ungelösten institutionel-
len Fragen und die verstärkte Zusammenarbeit konzentriert, ist ange-
sichts der knappen zur Verfügung stehenden Zeit bis Dezember 2000
kein Raum für eine grundlegende Neubestimmung der Aufgaben des
EP im Bereich der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspoli-
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tik. Die Bundesregierung hält jedoch an ihrem erklärten Ziel fest, die
Rechte des EP zu stärken. So tritt sie dafür ein, dass für alle Vertrags-
bestimmungen im Bereich der Rechtsetzung, die von der Einstimmig-
keit in die Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit überführt werden,
grundsätzlich zugleich das Mitentscheidungsverfahren vorgesehen
wird.

8. Abgeordneter
Klaus
Bühler
(Bruchsal)
(CDU/CSU)

Welche Begründung hat die Bundesregierung
dafür, durch ihre Antwort vom 10. Mai 2000
auf die oben genannte Frage des Abgeordne-
ten Benno Zierer die Parlamente der nicht der
EU angehörenden europäischen Nato-Mit-
gliedstaaten und der EU-Beitrittskandidaten
praktisch von einer kollektiven parlamentari-
schen Begleitung der GESVP auszuschlieûen,
und wie sollen die Repräsentanten dieser Par-
lamente nach Ansicht der Bundesregierung
künftig an der kollektiven parlamentarischen
Begleitung der GESVP beteiligt werden?

Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel
vom 3. Juli 2000

In ihrer Antwort vom 10. Mai 2000 auf die Frage von MdB Benno
Zierer hat die Bundesregierung die Parlamente der nicht der EU an-
gehörenden europäischen Nato-Mitgliedstaaten und der EU-Beitritts-
kandidaten von einer kollektiven parlamentarischen Begleitung der
ESVP nicht ausgeschlossen.

Die Bundesregierung setzt sich für die Stärkung des EP ein und ist im
Sinne des einheitlichen institutionellen Rahmens der EU bestrebt, spe-
zielle parlamentarische Strukturen auûerhalb des EP für einzelne EU-
Politikbereiche zu vermeiden.

Das Europäische Parlament beschäftigt sich seit einigen Wochen ver-
stärkt mit der Frage der parlamentarischen Begleitung der ESVP. Für
die Einrichtung von interparlamentarischen Konsultationsgremien
stehen dem EP Möglichkeiten zur Verfügung. EP-Abgeordnete haben
bereits Gedanken zur Schaffung eines Forums geäuûert, das entspre-
chend vorhandener EP-Untergliederungen (wie die Konferenz der
Europa-Ausschüsse COSAC), die sich aus Mitgliedern der nationalen
Europa-Ausschüsse zusammensetzt, an das EP angegliedert werden
könnte. Aus Sicht der Bundesregierung hätte ein solches interparla-
mentarisches Forum den Vorteil, vorhandene institutionelle Struktu-
ren in der EU zu achten und eine Anbindung von Nicht-EU-Mitglie-
dern zu ermöglichen.

9. Abgeordneter
Klaus
Bühler
(Bruchsal)
(CDU/CSU)

Welche Auswirkungen wird nach Ansicht der
Bundesregierung die Verwirklichung des
¹Headline Goalª der EU auf die Bundeswehr-
planung und den Haushalt des Bundesministe-
riums der Verteidigung haben?
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Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel
vom 3. Juli 2000

Die Verwirklichung des ¹Headline Goalª wird nach derzeitigem
Stand der Entwicklung keine messbaren Auswirkungen auf die Bun-
deswehrplanung haben, da ± wie im Beschluss des Europäischen Rats
in Helsinki vorgesehen ± die Verwirklichung des ¹Headline Goalª so-
wie der kollektiven Fähigkeitsziele auf der Grundlage der bestehen-
den nationalen, bi- oder multinationalen Fähigkeiten erfolgen wird.
Finanzielle Auswirkungen sind nach derzeitigem Stand der Entwick-
lung nicht abzusehen.

10. Abgeordneter
Detlef
Dzembritzki
(SPD)

Liegen der Bundesregierung ähnliche Erfah-
rungsberichte von deutschen Staatsbürgerin-
nen und Staatsbürgern vor, nämlich dass für
die Anforderung und Bearbeitung von Stan-
desamtsunterlagen aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten, die seit 1945 zur Republik
Polen gehören, ein Betrag in Höhe von
165 DM zu bezahlen sowie vier Monate auf
die Bearbeitung zu warten ist?

11. Abgeordneter
Detlef
Dzembritzki
(SPD)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, diese Kosten und Wartezeiten bei der
Zuleitung solcher Dokumente ggf. zu reduzie-
ren und damit eine Verbesserung bei den pol-
nischen Gesprächspartnern zu erreichen?

Antwort des Staatssekretärs Wolfgang Ischinger
vom 11. Juli 2000

Das Auswärtige Amt hatte bereits anläûlich der deutsch-polnischen
Rechts- und Konsularkonsultationen im Oktober 1998 die polnische
Seite auf die Höhe der geforderten Gebühren angesprochen. Die pol-
nische Seite äuûerte zwar Verständnis für das Petitum, führte aber
aus, dass die Gebühren nach Darstellung der Hauptdirektion der
staatlichen Archive als aufsichtsführender Behörde über alle Archive
und Standesämter lediglich kostendeckend seien. Sie sagte zu zu über-
prüfen, ob und inwieweit jedenfalls diejenigen Gebühren für Unterla-
gen, die in Lastenausgleichsverfahren benötigt werden, ermäûigt wer-
den könnten. Die polnische Seite hat sich trotz wiederholter Erinne-
rungen noch nicht zum Ergebnis ihrer Prüfung geäuûert. Die Bot-
schaft ist weiterhin bemüht, in Gesprächen mit der polnischen Seite
auf eine Ermäûigung hinzuwirken.

Nach Auskunft der Hauptdirektion der staatlichen Archive ist für An-
fragen aus Deutschland die Höhe der Gebühren in DM festgelegt:
Die Bearbeitungsgrundgebühr beträgt 55 DM und jede Arbeitsstunde
wird mit 25,50 DM berechnet.
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Zu der Bearbeitungsdauer teilte die Hauptdirektion mit, dass zunächst
diejenigen Urkundenanforderungen bearbeitet würden, die im Zu-
sammenhang mit Entschädigungsfällen stehen. Aufgrund der jüngsten
Diskussion sei in diesem Bereich die Zahl der Anfragen sehr angestie-
gen. Generell sei eine Dauer von vier Monaten bei einer derartigen
Archivarbeit als normal anzusehen.

12. Abgeordneter
Georg
Girisch
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen beabsichtigt die Bundes-
regierung zu ergreifen, damit baldmöglichst
die Regelung der Rehabilitierung der ohne Ur-
teil in sowjetischen Lagern Inhaftierten (insbe-
sondere im Zeitraum 1941 bis 1956), die zur-
zeit nur für Sowjetbürger gilt, auch auf Deut-
sche ausgedehnt wird?

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 7. Juli 2000

Im letzten Jahr ist im Kreml der Entwurf eines Gesetzes zur ¾nde-
rung des russischen Rehabilitierungsgesetzes von 1993 gefertigt wor-
den, das die Rehabilitierung auch des von Ihnen angesprochenen Per-
sonenkreises vorsieht. Nachdem dieser Entwurf im Vorfeld der russi-
schen Wahlen nicht der Duma zugeleitet worden war, hat sich der
Bundeskanzler nach den Wahlen gegenüber Präsident Wladimir Putin
dafür eingesetzt, dass die für das weitere Gesetzgebungsverfahren not-
wendigen Schritte eingeleitet werden. Die Bundesregierung beobach-
tet den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens.

13. Abgeordnete
Ulla
Jelpke
(PDS)

Liegen der Bundesregierung Informationen
vor, dass der iranische Staatspräsident Hod-
schatoleslam val Moslemin Sayed Mohammed
Khatami beabsichtigt, die Bundesrepublik
Deutschland zu besuchen und wenn ja, für
wann ist dieser Besuch geplant?

14. Abgeordnete
Ulla
Jelpke
(PDS)

Hat es im Zusammenhang mit diesem Besuch
eine Einladung der Bundesregierung an den
iranischen Staatspräsidenten gegeben und
wenn ja, welche Ziele verbindet die Bundesre-
gierung mit einer derartigen Einladung an den
iranischen Staatspräsidenten?

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 4. Juli 2000

Der iranische Staatspräsident Khatami wird sich auf Einladung des
Bundeskanzlers vom 10. bis 12. Juli 2000 zu einem Besuch in
Deutschland aufhalten. Die Bundesregierung verbindet mit diesem
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Besuch das Ziel der Erörterung beide Seiten interessierender Fragen
und einer Stärkung der deutsch-iranischen Beziehungen.

15. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Bei welchen Gelegenheiten hat die jetzige
Bundesregierung der tschechischen Seite kon-
kret die deutsche Rechtsauffassung über die
Konfiskation sudetendeutschen Eigentums im
Rahmen der Vertreibung dargelegt, um die
Restitutions- und Entschädigungsfragen zu-
mindest offen zu halten, und bei welchen Gele-
genheiten hat die jetzige Bundesregierung ge-
genüber der tschechischen Seite die Frage der
Restitution oder Entschädigung konfiszierten
sudetendeutschen Eigentums konkret ange-
sprochen?

Antwort des Staatsministers Dr. Christoph Zöpel
vom 7. Juli 2000

Der tschechischen Regierung ist die Rechtsauffassung der deutschen
Seite bezüglich der Enteignung sudetendeutschen Vermögens be-
kannt. Darauf weist Ziffer IV der deutsch-tschechischen Erkärung
vom 21. Januar 1997 hin, die die Verpflichtung der deutschen und
der tschechischen Seite auf die jeweilige Rechtsordnung und die ge-
genseitige Respektierung der unterschiedlichen Rechtsauffassungen
erwähnt. Wie die frühere Bundesregierung hat auch die jetzige Bun-
desregierung nicht auf individuelle Ansprüche von Sudetendeutschen
verzichtet. Zu einer erneuten Darlegung der deutschen Rechtsauffas-
sung durch die jetzige Bundesregierung besteht kein Anlass.

16. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(F.D.P.)

Wurden während des Staatsbesuchs des Präsi-
denten der USA, Bill Clinton, die Zeichnung
und Ratifizierung des Rom-Statuts zur Ein-
richtung eines internationalen Strafgerichtsho-
fes und die damit verbundenen Vorbehalte der
USA bezüglich der Anklage US-amerikani-
scher Staatsbürger vor einem solchen Ge-
richtshof erörtert?

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 3. Juli 2000

Nein, das Thema ¹Internationaler Strafgerichtshofª wurde während
des Staatsbesuchs von Präsident Bill Clinton nicht angesprochen.

17. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(F.D.P.)

Wird sich die Bundesregierung bei den derzei-
tigen Beratungen des Vorbereitungsausschus-
ses in New York eindeutig gegen die Bestre-
bungen der amerikanischen Regierung wen-
den, in Zusatzprotokollen und Ausführungsbe-
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stimmungen die Anklage eigener Staatsange-
höriger vor dem internationalen Strafgerichts-
hof auszuschlieûen?

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 3. Juli 2000

Ja, die Politik der Bundesregierung ist auf die Wahrung der Integrität
des Statuts von Rom ausgerichtet. Zusammen mit ihren europäischen
Partnern widersetzt sie sich Bestrebungen, die Verfahrensregeln zum
Statut in einer Weise auszugestalten, die die Jurisdiktion des Gerichts-
hofs einschränken würde.

18. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(CDU/CSU)

Aus welchen Gründen hat die Bundesregie-
rung in diesem Zusammenhang keine War-
nungen vor Reisen in südostasiatische Ur-
laubsregionen ausgesprochen, und wie schätzt
die Bundesregierung das in dieser Region vor-
handene Gefährdungspotenzial für deutsche
Touristen aus heutiger Sicht ein?*)

Antwort des Staatsministers Dr. Ludger Volmer
vom 28. Juni 2000

Die Annahme, die Bundesregierung habe 1999 keine Warnungen vor
Reisen in die fraglichen Regionen ausgesprochen, trifft nicht zu.
Schon früh, insbesondere seit 1996, wurde in den Reisehinweisen des
Auswärtigen Amts auf die Instabilität und hohe Kriminalitätsrate in
den Philippinen hingewiesen. Angesichts der durch Banditentum und
Aufständische in Mindanao, insbesondere in Sulu, für Reisende verur-
sachten Gefahren wurde seit 1996 in diesen Reisehinweisen geraten,
diese Region des Landes zu meiden. Diese Warnungen sind bis heute
aufrecht erhalten worden. Anfang 1998 wurden die Reisehinweise um
einen ausdrücklichen Hinweis auf Entführungsgefahr ergänzt. Nach
der Geiselnahme in Sipadan/Malaysia im April 2000 wurden die Rei-
sehinweise nun bis auf weiteres mit dem Hinweis versehen, wegen der
drohenden Entführungsgefahr von Reisen nach Mindanao insgesamt
abzusehen.

Bei der Entführung auf Sipadan handelt es sich bezüglich Malaysias
allerdings um einen Einzelfall in jüngster Zeit. Malaysia wurde in den
vergangenen zwei Jahren für Touristen und Geschäftsreisende als
nicht besonders sicherheitsgefährdet eingestuft, wenn man von allge-
meinen Hinweisen auf erforderliche angemessene Vorsicht auf Reisen
sowie auf die zunehmende Kleinkriminalität (z. B. Taschendiebstähle,
Handtaschenraub durch Mopedfahrer) absieht. Die bisherigen Reise-
hinweise zu Malaysia enthielten jedoch einen Hinweis für Jachten und
Handelsschiffe, bei Fahrten in den Gewässern von Malaysia (ins-
besondere in der Straûe von Malakka) Vorsorge gegen Piraterie zu
treffen.

*) s. hierzu auch Frage 1
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Die heutige Einschätzung des in der Region vorhandenen Gefahren-
potentials duch die Bundesregierung spiegelt sich in dem vorgenann-
ten aktuellen Sicherheitshinweis zu den Philippinen ebenso wider wie
in dem aktuellen Sicherheitshinweis zu Malaysia, in dem wegen des
Vorfalls in Sipadan von Reisen in die dortige Provinz Sabah derzeit
abgeraten wird.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

19. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Hat der Bundesbeauftragte für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes (¹Gauck-Behör-
deª) die Herausgabe der Rosenholz-CD-ROM
vom Bundesministerium des Innern verlangt,
und wenn ja, warum werden ihm diese nicht
oder nicht in vollständigem Umfang ein-
schlieûlich der zur Auswertung erforderlichen
Software entsprechend der Herausgabepflicht
des § 8 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) he-
rausgegeben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 28. Juni 2000

Das Bundesministerium des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde
ist Empfänger der Rosenholz-CD-ROM. Eine bei ihr unter Beteili-
gung des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
eingerichtete Arbeitsgruppe wird die Datenträger nach Eintreffen der
hierfür erforderlichen amerikanischen Software sichten und bewerten.
Zurzeit deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es sich um Unterlagen
nach dem StUG handelt.

Für den Fall, dass die Prüfung dies bestätigt, werden die CD-ROM
ausschlieûlich und unverzüglich an die ¹Gauck-Behördeª herausgege-
ben.

20. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Welche konkreten Gründe lassen die Bundes-
regierung daran zweifeln, dass es sich bei den
aus den USA gelieferten CD-ROM mit Unter-
lagen der Aktion Rosenholz um Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes gemäû der Legal-
definition des § 6 StUG handelt, und welche
Gründe veranlassen die ¹Gauck-Behördeª zu
einer anderen Rechtsauffassung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 28. Juni 2000

Vergleiche Antwort zu Frage 19.
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21. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Warum beabsichtigt die Bundesregierung
nach eigenem Bekunden nicht, mit den USA
hinsichtlich einer Aufhebung der Geheim-
Klassifizierung der Rosenholz-Akten zu ver-
handeln (laut Antwort des Parlamentarischen
Staatssekretärs im Bundesministerium des In-
nern, Fritz Rudolf Körper, auf meine Frage in
der Fragestunde am 17. Mai 2000, Plenar-
protokoll 14/104, S. 9748 C), obgleich es Hin-
weise aus Washington gibt, dass die USA
diesem Anliegen nicht ablehnend gegenüber
stehen, und hat es jemals einen Erörterungs-
versuch mit den USA in dieser Hinsicht mit
ablehnendem Ergebnis gegeben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 28. Juni 2000

Die Bundesregierung hat über die Einstufung und Handhabung der
von den Amerikanern als geheim eingestuften Datenträger mehrere
Gespräche geführt. Es liegen der Bundesregierung keine Hinweise
auf eine Neubewertung des überlassenen Materials seitens der Ameri-
kaner vor. Aus deutscher Sicht kann die Notwendigkeit der VS-Ein-
stufung erst beurteilt werden, wenn das Material zumindest einer ers-
ten Bewertung unterzogen wurde.

22. Abgeordnete
Sylvia
Bonitz
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass eine
Reihe von Straftatbeständen, die im Zusam-
menhang mit dem Stasi-Unrecht stehen, An-
fang Oktober 2000 verjähren, und was unter-
nimmt sie konkret, um den Zugang zu den Ro-
senholz-Unterlagen einschlieûlich der bereits
1993 in den USA vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz erstellten Abschriften (diese befin-
den sich derzeit trotz aufgehobener Geheim-
einstufung in Tresoren der ¹Gauck-Behördeª
unter Verschluss) zur Auswertung zu beschleu-
nigen und damit die Einleitung ggf. erforderli-
cher Strafverfolgungsmaûnahmen vor Ablauf
der Verjährungsfrist sicherzustellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 28. Juni 2000

Der Bundesregierung ist die Rechtslage bekannt.

Auf der Basis der vom Bundesamt für Verfassungsschutz 1993 gefer-
tigten Abschriften hat der Generalbundesanwalt in der Vergangenheit
ca. 1 500 Strafverfahren eingeleitet. Bei der Auswertung der Rosen-
holz-Unterlagen werden auch die weiteren Belange der Strafverfol-
gung berücksichtigt.
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23. Abgeordneter
Dr. Werner
Hoyer
(F.D.P.)

Wie lange dauert im Durchschnitt die Bear-
beitung eines Dienstreisekostenerstattungsan-
trages von Angehörigen des Bundesgrenz-
schutzes und des Bundeskriminalamtes, und
wie hoch schätzt die Bundesregierung die Ge-
samtsumme der Ansprüche der Betroffenen
gegenüber dem Bund aus Reisekostenabrech-
nungen?

Antwort der Staatssekretärin Brigitte Zypries
vom 12. Juli 2000

Die Bearbeitung eines Dienstreisekostenerstattungsantrages dauert
im Durchschnitt

± beim Bundesgrenzschutz vier bis fünf Wochen,

± beim Bundeskriminalamt bis zu vierzehn Tagen. In Zeiten erhöhten
Bearbeitungsaufkommens oder bei personellen Engpässen kann es
vorübergehend zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

An die vorstehenden Zeiten schlieût sich die Dauer des unbaren Zah-
lungsverkehrs durch die Bundeskasse von ein bis zwei Wochen an.
Die Gewährung von Abschlägen auf die nach Abschluss der Reise zu
erwartende Reisekostenvergütung ist möglich.

Weder beim Bundesgrenzschutz noch beim Bundeskriminalamt wer-
den zu den offenen Ansprüchen auf Reisekostenerstattung Aufstellun-
gen geführt. Verlässliche Schätzungen sind aufgrund des unterschied-
lichen Anfalls von Dienstreisekostenerstattungsanträgen sowie deren
jeweils unterschiedlicher Erstattungshöhe nicht möglich.

24. Abgeordneter
Dr. Werner
Hoyer
(F.D.P.)

Welche Möglichkeiten der Beschleunigung der
Reisekostenabrechnung sieht die Bundesregie-
rung, und welche Rolle spielen dabei die Ver-
einfachungen im Reisekostenrecht und Verla-
gerungen der Aufgabenerledigung auf das
Bundesverwaltungsamt?

Antwort der Staatssekretärin Brigitte Zypries
vom 12. Juli 2000

Möglichkeiten zur Beschleunigung der Reisekostenabrechnung be-
stehen im weiteren Ausbau der informationstechnischen Ausstattung.
Hierzu könnte auch das sich zurzeit im Pilotverfahren befindliche
Travel-Management-Verfahren ± ¹TMSª ± beitragen; der Abschluss-
bericht über den Verlauf des Pilotverfahrens wird in Kürze vorliegen.
Ebenso sollte durch die Aufnahme eines beleglosen Datenträgeraus-
tauschs mit der Bundeskasse, dem automatisierten Zahlungsverfah-
ren, die Dauer der Auszahlung verkürzt werden können.

Zur Vorbereitung auf mögliche Vereinfachungen im Reisekostenrecht
wird derzeit bereits in einigen Behörden von der Experimentierklausel
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des § 36 des Haushaltsgesetzes 2000 Gebrauch gemacht. Inwiefern
hierdurch eine Verkürzung der Abrechnungszeit entsteht, bleibt abzu-
warten.

Die bisherigen Aufgabenübertragungen im Bereich der Reisekosten-
erstattung auf das Bundesverwaltungsamt erfolgten nicht unter einem
Beschleunigungsaspekt. Als Qualitätsstandard wurde jedoch die Ab-
rechnung innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Eingang vorgegeben.

25. Abgeordneter
Gerhard
Jüttemann
(PDS)

Auf welche Umfrage bezieht sich die Bundes-
regierung in der Antwort auf Frage 2 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion der PDS ¹Tarife im
öffentlichen Dienstª (Antwort: Drucksache
14/3616), und gibt es auûer einer Umfrage
auch eine statistische Erhebung der erfragten
Fälle?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 26. Juni 2000

Aufgrund der Kleinen Anfrage der Fraktion der PDS (Drucksache
14/3477) vom 25. Mai 2000 hat das Bundesministerium des Innern
an die Obersten Bundesbehörden die Frage gerichtet, wie viele Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Grundlage des Rund-
schreibens des Bundesministeriums des Innern vom 13. Januar 2000
formal im Tarifgebiet West eingestellt wurden, um für ihre Tätigkeit
im Tarifgebiet Ost höher bezahlt zu werden.

Auf diese Abfrage wurden drei Fälle gemeldet. Gesonderte statisti-
sche Erhebungen liegen nicht vor.

26. Abgeordneter
Gerhard
Jüttemann
(PDS)

Kann davon ausgegangen werden, dass tat-
sächlich nur drei Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf der Grundlage des Rund-
schreibens vom 13. Januar 2000 eingestellt
worden sind, oder besteht die Möglichkeit,
dass die Obersten Bundesbehörden in Reak-
tion auf ¹eine Umfrageª statt einer statisti-
schen Erhebung nicht alle derartigen Fälle ge-
meldet haben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 26. Juni 2000

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Obersten Bundesbehör-
den die Anfrage des Bundesministeriums des Innern jeweils für ihren
Bereich zutreffend beantwortet haben.
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27. Abgeordneter
Jürgen
Koppelin
(F.D.P.)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,
dass sich seit dem 11. Oktober 1991 die Benut-
zung eines privaten Kraftfahrzeuges für
dienstliche Zwecke verteuert hat, und welchen
Kilometersatz hält die Bundesregierung für
angemessen, wenn zum 11. Oktober 1991 ein
pauschaler Kilometersatz von 0,52 DM ange-
messen gewesen ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 5. Juli 2000

Bei Kraftfahrzeugen bis zur ¹Golfª-Klasse ist die seit 1991 erfolgte
Verteuerung relativ gering (Kosten in 2000: 0,56 DM). Die Bundesre-
gierung hält deshalb im Hinblick auf die sonstigen Rahmenbedingun-
gen den Kilometersatz noch für angemessen.

28. Abgeordneter
Jürgen
Koppelin
(F.D.P.)

Wird sich die Bundesregierung für eine Erhö-
hung des seit 11. Oktober 1991 unverändert
geltenden Kilometersatzes einsetzen und wenn
ja, zu welchem Zeitpunkt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 5. Juli 2000

Eine Anhebung der Wegstreckenentschädigung nach § 6 des Bundes-
reisekostengesetzes für Dienstreisende des öffentlichen Dienstes ist
zurzeit mit Rücksicht auf die unveränderten steuerrechtlichen Vorga-
ben für alle sonstigen Arbeitnehmer nicht beabsichtigt.

29. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Für welche der drei Auûenstellen des Bundes-
amtes für Kartographie und Geodäsie plant
die Bundesregierung die Schlieûung, und wa-
rum wurde dies in der Antwort der Bundes-
regierung vom 8. Juni 2000 auf meine schrift-
liche Frage 13 in Drucksache 14/3577 ver-
schwiegen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 5. Juli 2000

Die Auûenstellen Berlin, Potsdam und Leipzig des Bundesamtes für
Kartographie und Geodäsie (BKG) ± vormals Institut für Ange-
wandte Geodäsie (IfAG) ± werden geschlossen.

Die Behörde wurde 1996/1997 vom Bundesministerium des Innern
und dem Bundesrechnungshof untersucht. Als Ergebnis war neben
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der Konzentration auf die Kernaufgaben auch die Zentralisierung der
Behörde am Standort Frankfurt am Main unter Beibehaltung der
Fundamentalstation Wettzell vorgesehen.

Die Zentralisierungsentscheidung wurde bereits im Oktober 1998 ge-
troffen, von der neuen Bundesregierung überprüft und bestätigt. Der
Schlieûungstermin der Auûenstelle Leipzig zum 31. Dezember 2005
wurde im November 1998 festgelegt. Nach eingehenden Prüfungen
wurde über die Schlieûung der Auûenstellen Berlin und Potsdam zum
31. Juli 2000 (Erlass vom 8. Dezember 1999) entschieden.

Die Schlieûung der Auûenstellen ist aus fachlichen, organisatorischen
und wirtschaftlichen Gründen erforderlich.

Die Maûnahme, die noch von der vorherigen Bundesregierung ent-
schieden wurde, ist nicht verschwiegen worden. Ihre Frage 13 in der
Drucksache 14/3577 lautete: ¹Für welche Behörden und Dienststellen
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern prüft oder
plant die Bundesregierung die Schlieûung oder spürbare Verkleine-
rung innerhalb der nächsten fünf Jahre und welche Gründe sind dafür
jeweils ausschlaggebend?ª

Da die Prüfung und Planung der Schlieûung der Auûenstellen bereits
beendet war und lediglich der Verwaltungsvollzug noch aussteht, wur-
de die Maûnahme nicht aufgeführt.

30. Abgeordneter
Christian
Schmidt
(Fürth)
(CDU/CSU)

Wer ist bei der Währungsumstellung von DM
zu Euro im Jahre 2002 für den sicheren Trans-
port und die Bewachung des Eurogeldes sowie
der zurückzurufenden DM-Geldscheine und
Münzen verantwortlich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 10. Juli 2000

Für den Transport und die Bewachung von Euro-, DM-Banknoten
und Münzen im Rahmen der ab dem 1. Januar 2002 anstehenden
Einführung des Euro-Bargeldes sind die an der Währungsumstellung
Beteiligten verantwortlich, d. h. die Deutsche Bundesbank, die ein Ge-
samtkonzept für die Inverkehrgabe des Euro-Bargeldes entwickelt
hat, das Kreditgewerbe und die privaten Geld- und Werttransportun-
ternehmen sowie im Dialog mit diesen die Polizeien des Bundes und
der Länder. Als Koordinator für die Sicherheitsfragen auf Bundes-
ebene hat der Bundesminister des Innern den Staatssekretär Claus
Henning Schapper bestellt.

31. Abgeordneter
Christian
Schmidt
(Fürth)
(CDU/CSU)

Welches Sicherheitskonzept wurde hierfür ent-
wickelt und sieht dieses Konzept eine Beteili-
gung des Bundesgrenzschutzes vor?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 10. Juli 2000

Die Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder hat am
5. Mai 2000 beschlossen, dass den mit der Einführung des Euro erfor-
derlichen Sicherheitsmaûnahmen der Polizeien des Bundes und der
Länder eine hohe Priorität zukommt. Sie hat daher eine Projektgrup-
pe EURO zur Erarbeitung eines operativen Maûnahmenkataloges als
Rahmenkonzeption für Bund und Länder eingesetzt. Das Bundeskri-
minalamt wurde gebeten, während der Euro-Umstellungsphase ein
stets aktuelles Bundes- und europaweites Lagebild zu erarbeiten. Auf-
grund des von der Projektgruppe EURO zu erstellenden Rahmenkon-
zeptes sollen dann bis zum Herbst dieses Jahres in den Ländern regio-
nale und örtliche Sicherheitskonzepte unter Einbindung aller Beteilig-
ten erstellt werden.

Der Bundesgrenzschutz ist sowohl in der Erarbeitung der Sicherheits-
konzepte als auch in die Umsetzung eingebunden.

32. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregie-
rung aus der Entscheidung des Erfurter Amts-
gerichts, nach der muslimische Eltern, die mit
einem türkischen Pass in Deutschland leben,
ihren Kindern nicht deutsche Namen geben
können, selbst wenn sie dies wollen, weil dies
türkischem Recht widerspreche (siehe Süd-
deutsche Zeitung vom 1. Juli 2000).

Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 13. Juli 2000

Der Name einer Person unterliegt gemäû Artikel 10 Abs. 1 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) dem
Recht des Staates, dem die Person angehört; Entsprechendes gilt auch
für die Vornamen. Dies ist Ausdruck des durch die Staatszugehörig-
keit vermittelten rechtlichen Bandes. Nach türkischem Recht ist die
Wahl der Vornamen grundsätzlich frei. Vornamen, die nicht mit der
Kultur, den moralischen Vorstellungen, den Sitten und Gebräuchen
in der Türkei vereinbar sind und so die Gefühle der Öffentlichkeit ver-
letzen können, sind nach Artikel 16 des türkischen Personenstandsge-
setzes allerdings nicht eintragungsfähig. Nach den der Bundesregie-
rung vorliegenden Informationen ist der gesetzliche Rahmen für die
Wahl der Vornamen in der Türkei äuûerst weit gespannt. Einschrän-
kungen ergeben sich insbesondere aus der Religionszugehörigkeit. So
können Muslime ± auch nach der Rechtsprechung deutscher Gerichte
± ausländische Vornamen europäischer Herkunft grundsätzlich nicht
führen. Ferner muss der gewählte Vorname den Regeln der türki-
schen Grammatik entsprechen und darf im Türkischen weder anstö-
ûig noch lächerlich sein. In der Praxis ist für den deutschen Standesbe-
amten nicht ohne weiteres erkennbar, ob ein bestimmter Vorname
nach dem Heimatrecht türkischer Staatsangehöriger unzulässig ist.
Die Standesbeamten befragen deshalb in Zweifelsfällen das zuständi-
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ge türkische Konsulat oder lassen sich entsprechende schriftliche Be-
stätigungen vorlegen. Schlieût sich der Standesbeamte einer negativen
Auffassung des Konsulats an, so darf er den von den Eltern gewählten
Vornamen nicht beurkunden.

Der deutsche Standesbeamte ist aber an eine ablehnende ¾uûerung
eines türkischen Konsulats nicht gebunden. Vor allem im Hinblick
auf den äuûerst weit gespannten Rahmen der türkischen Vorschriften
bei der Wahl der Vornamen kann eine solche ¾uûerung lediglich als
gutachterliche Stellungnahme angesehen werden. Häufig weisen die
Standesämter in diesen Fällen die Eltern darauf hin, dass sie mit
Schwierigkeiten bei der Registrierung der Geburt in den türkischen
Personenstandsbüchern und bei der Ausstellung von türkischen Aus-
weispapieren zu rechnen haben. Bestehen die Eltern trotz dieses Hin-
weises auf einer Beurkundung des gewählten Vornamens und stehen
dem Vornamen nicht offensichtlich türkische Namensgrundsätze ent-
gegen, so tragen die Standesbeamten diesen Vornamen ein. Es ent-
steht dann eine ¹hinkende Namensführungª, weil der fragliche Vor-
name nur in deutschen Registern eingetragen ist. In einem solchen
Fall muss es dem Betroffenen überlassen bleiben, eine Anerkennung
des Vornamens auch für den türkischen Rechtsbereich ± ggf. vor den
türkischen Gerichten ± zu erwirken. Der türkische Kassationshof, das
oberste Zivilgericht in der Türkei, hat in einer Entscheidung am
1. März 2000 die Verwendung eines kurdisch-persischen Vornamens,
dessen Registrierung zunächst abgelehnt worden war, zugelassen. Im
Zuge dieser Liberalisierung der Rechtsentwicklung bleibt abzuwarten,
ob demnächst auch europäische Vornamen für Muslime in der Türkei
anerkannt werden.

33. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, darauf hin-
zuwirken, dass deutsche Standesämter künftig
auch deutsche Vornamen zulassen, wenn türki-
sche Staatsangehörige, die seit Jahrzehnten in
Deutschland leben, bei der Ausstellung einer
Geburtsurkunde dies wünschen?

Antwort des Staatssekretärs Claus Henning Schapper
vom 13. Juli 2000

Nein.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

34. Abgeordneter
Norbert
Geis
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung der durch Beschluss
des Deutschen Bundestages vom 11. Dezem-
ber 1997 (zu Nummer 10 der Beschlussemp-
fehlung in Drucksache 13/7699) an sie gerich-
teten Aufforderung entsprochen und bei den
gesetzlichen Regelungen der Telefonüberwa-
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chung vertrauensbildende Maûnahmen durch
weitere verfahrenssichernde Maûnahmen, wie
Berichterstattung an den Deutschen Bundes-
tag und Verbesserung des Verfahrens der rich-
terlichen Anordnung, überprüft, und wenn ja,
warum steht der Bericht an das Parlament
über das Ergebnis dieser Überprüfung ± eben-
so wie der aufgrund des Beschlusses des Deut-
schen Bundestages vom 16. Januar 1998 (An-
nahme des Antrags auf Drucksache 13/8652)
jährlich vorzulegende Bericht über Anlass,
Verlauf und Ergebnisse der Telefonüberwa-
chungen in Bund und Ländern ± weiterhin
aus?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Prof. Dr. Eckhart Pick
vom 6. Juli 2000

Die Bundesregierung bewertet die Prüfung von Verbesserungen des
Verfahrens der richterlichen Anordnung bei Telekommunikations-
überwachungsmaûnahmen als rechtspolitisch bedeutsam. Das Bun-
desministerium der Justiz hat sich daher an den Beratungen einer
vom Strafrechtsausschuss der Konferenz der Justizministerinnen und
-minister eingerichteten Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Prüfbitte
des Deutschen Bundestages vom 16. Januar 1998 (Drucksache 13/
8652) beteiligt.

Die Konferenz der Justizministerinnen und -minister hat am 10. No-
vember 1999 den diesbezüglichen Bericht des Strafrechtsausschusses,
der Vorschläge zur Verbesserung des Verfahrens der richterlichen An-
ordnung nicht enthielt, zur Kenntnis genommen und folgenden Be-
schluss gefasst:

¹Die Justizministerinnen und -minister nehmen den Schlussbericht
des Strafrechtsausschusses zur Kenntnis.

Sie halten die strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung für
ein unentbehrliches Instrument zur wirksamen Bekämpfung schwerer,
insbesondere organisierter Kriminalität.

Vor dem Hintergrund, dass die Telekommunikationsüberwachung für
die Betroffenen mit schwerwiegenden Eingriffen in grundrechtlich ge-
schützte Positionen verbunden ist, haben die Justizministerinnen und
-minister auf der Grundlage des Berichts Möglichkeiten erörtert, das
Verfahren der richterlichen Anordnung der Telekommunikations-
überwachung zu verbessern. Sie sind der Auffassung, dass nach dem
derzeitigen Erkenntnisstand kein Anlass besteht, die geltende gesetz-
liche Regelung einzuschränken.

Die Justizministerinnen und -minister stellen eine Entscheidung zur
Erweiterung der Statistik zur Telekommunikationsüberwachung zu-
rück. Es soll abgewartet werden, welche Erkenntnisse sich aus dem
von der Bundesministerin der Justiz in Auftrag gegebenen For-
schungsvorhaben ergeben.ª
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Das Bundesministerium der Justiz hat im Zuge der Beratungen des
Strafrechtsausschusses zu dem der Konferenz der Justizministerinnen
und -minister vorzulegenden Bericht zum Ausdruck gebracht, dass es
sich durch das Ergebnis des Berichts nicht von der weiteren Prüfung
der Frage entbunden sieht, wie Verbesserungen des Verfahrens der
richterlichen Anordnung erreicht werden können. Es erwartet von
dem von den Justizministerinnen und -ministern angesprochenen und
zwischenzeitlich an das Max-Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Strafrecht in Freiburg/Brsg. vergebenen Forschungsauf-
trag zur Rechtswirklichkeit bei der Telekommunikationsüberwachung
rechtstatsächliche Erkentnisse, die über die bisherigen Erörterungen
hinausgreifende Überlegungen ermöglichen werden. Aus diesem
Grunde ist die Prüfung durch die Bundesregierung noch nicht abge-
schlossen.

Da die Konferenz der Justizministerinnen und -minister auch im
Übrigen eine Entscheidung zur Erweiterung der Telekommunikati-
onsüberwachungsstatistik bis zur Vorlage von Ergebnissen aus dem in
Auftrag gegebenen Forschungsvorhaben zurückgestellt hat, fehlt es
derzeit an der vom Deutschen Bundestag in seinem Beschluss vom
16. Januar 1998 vorausgesetzten Grundlage für den künftig jährlich
zu erstattenden Bericht über Anlass, Verlauf und Ergebnisse der Tele-
fonüberwachungen in Bund und Ländern.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

35. Abgeordneter
Lothar
Binding
(Heidelberg)
(SPD)

Sind Informationen zutreffend, nach denen
die Zollverwaltung für die Entwicklung des
IT-Verfahrens ATLAS (Automatisiertes Tarif-
und Lokales Zollabwicklungs-System) bisher
über eine halbe Milliarde DM aufgewandt hat,
ohne dass das Verfahren praxisreif ist, mit der
Folge, dass bisher auûer Groûspeditionen kein
Wirtschaftsunternehmen das Verfahren an-
wenden will?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2000

Für die Entwicklung des IT-Verfahrens ATLAS wurden im Zeitraum
von 1994 bis 1999 222,2 Mio. DM aufgewandt. Davon entfielen
36,7 Mio. DM auf verwaltungsinterne Personalkosten, 89,6 Mio.
DM auf externe Unterstützungsleistungen bei der Programmentwick-
lung und 95,9 Mio. DM auf die Hardwareausstattung in den Zollstel-
len. Für das laufende Kalenderjahr sind Haushaltsmittel in Höhe von
insgesamt 26,9 Mio. DM veranschlagt. Das IT-Verfahren ATLAS be-
steht aus den Verfahrensteilen Elektronischer Zolltarif (EZT), Freier
Verkehr, Versand, Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
(ZmwB) und Ausfuhr, die sich in unterschiedlichen Entwicklungssta-
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dien befinden. Ausgehend von der Vermutung, dass sich Ihre Frage
auf den Verfahrensteil Freier Verkehr bezieht, sind die Informationen
unzutreffend. Gegenwärtig nutzen 30 kleine und mittlere Speditions-
unternehmen diesen Verfahrensteil im Rahmen der Teilnehmereinga-
be im Normalverfahren. Der Verfahrensteil ist in der im Echtbetrieb
befindlichen Version 4.3.7.1 durchaus praxisreif. Der Funktionsum-
fang wird aber noch erweitert. Mit der Verfügbarkeit der vereinfach-
ten Verfahren im August 2000 wird z. B. auch eine groûe Möbelhaus-
kette zum 1. September 2000 den Echtbetrieb aufnehmen. Pilotteil-
nehmer im Verfahrensteil Freier Verkehr war unter anderem ein gro-
ûer Autohersteller. Der Kreis der Interessenten setzt sich aus groûen,
mittleren und kleinen Unternehmen aus Industrie, Handel und Spedi-
tionsgewerbe zusammen. Die Teilnahme am Verfahren ist grundsätz-
lich für alle Unternehmen interessant, die nicht nur gelegentlich Dritt-
landswaren zum freien Verkehr abfertigen lassen. Sie setzt geeignete
Software auch auf Teilnehmerseite voraus. Bisher sind vier Software-
zertifikate erteilt worden. 15 weitere Anbieter von Teilnehmersoft-
ware haben die Zertifizierung beantragt. Durch ihre Kunden ist mit
stetigem Steigen der Teilnehmerzahl zu rechnen.

36. Abgeordneter
Lothar
Binding
(Heidelberg)
(SPD)

Welche Beträge wurden bisher dem Software-
entwickler Firma M. gezahlt, und welche wei-
teren Kosten sind für die praxisreife Entwick-
lung zu erwarten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2000

Für externe Unterstützungsleistungen bei der Softwareentwicklung
wurden bisher 89,6 Mio. DM an die von Ihnen genannte Firma ge-
zahlt. Für dieses Haushaltsjahr sind 17,1 Mio. DM für externe Unter-
stützungsleistungen veranschlagt. Wie zu Frage 35 bereits ausgeführt,
ist die im Einsatz befindliche Version des Verfahrensteils Freier Ver-
kehr bereits praxistauglich.

37. Abgeordneter
Lothar
Binding
(Heidelberg)
(SPD)

Trifft es zu, dass in Frankreich und den Nie-
derlanden und sogar in Polen automatisierte
Zollabwicklungsverfahren erfolgreich laufen
und wenn ja, warum hat man sich die dortigen
Erfahrungen nicht ± ggf. für eine eigene Ent-
wicklung ± zunutze gemacht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2000

Es trifft zu, dass in Frankreich und den Niederlanden automatisierte
Zollabwicklungsverfahren erfolgreich betrieben werden. Ein polni-
sches IT-Verfahren ist mir nicht bekannt. Die französischen und nie-

Deutscher Bundestag ± 14. WahlperiodeDrucksache 14/3893 ± 20 ±



derländischen IT-Verfahren sind vom Funktionsumfang ungefähr mit
dem deutschen Altverfahren ALFA/DOUANE zu vergleichen. Das
IT-Verfahren ATLAS geht mit seinem gesamtkonzeptionellen Ansatz
weit über diese bestehenden Verfahren hinaus. Es bedient die für die
Wirtschaft wichtigen vereinfachten Verfahren und ermöglicht auch
Übergänge in andere Zollverfahren, ohne die Daten im vorherigen
System manuell erledigen und im Folgesystem neu erfassen zu müs-
sen. Zudem kann die Zollverwaltung im Falle der Teilnehmereingabe
ATLAS vollständig auf die Vorlage von Papieren verzichten. Erkennt-
nisse, die über die in 22 Jahren gemachten Erfahrungen mit dem
Betrieb des deutschen IT-Altverfahrens ALFA/DOUANE hinaus-
gingen, konnten in den erwähnten Mitgliedstaaten nicht gewonnen
werden.

38. Abgeordneter
Lothar
Binding
(Heidelberg)
(SPD)

Welche Einsparungen haben sich aus der Or-
ganisationsänderung 1997 (Reduzierung der
Zahl der Oberfinanzdirektionen und Haupt-
zollämter) bisher ergeben, insbesondere im
Personalbereich, und zwar getrennt nach Di-
rektionen und Hauptzollämtern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2000

Bei den Oberfinanzdirektionen wurde 1998 die Zahl der Zoll- und
Verbrauchsteuerabteilungen von 21 auf 8 reduziert. Durch die Straf-
fungen wird sich der Personalbedarf in der Mittelinstanz ± soweit die
Zollverwaltung betroffen ist ± bis Ende 2003 um rd. 10 v. H. (entspr.
ca. 600 Arbeitskräften) verringern. Die tatsächlichen Einsparungen
sind jedoch niedriger anzusetzen, weil die entfallenen Dienstposten
und Arbeitsplätze teilweise unbesetzt und nicht mit Stellen ausgestat-
tet waren.

Durch die Zusammenlegung von Hauptzollämtern ergeben sich Per-
sonalbedarfsreduzierungen hauptsächlich im Bereich der Organisa-
tions-, Personal- und Haushaltssachbearbeitung und bei den Service-
diensten aufgrund von Synergieeffekten von bis zu 1/3 des dort einge-
setzten Personals. Diese Personaleinsparungen sind jedoch durch Ar-
beitsfallsteigerungen im Fachbereich teilweise wieder aufgezehrt wor-
den. Eine Einzelfeststellung der Personaleinsparungen für die ver-
schiedenen Oberfinanzbezirke und Hauptzollämter wird nicht ge-
führt.

Von 1993 bis Ende 1999 hat die Zollverwaltung aufgrund jährlicher
pauschaler Stelleneinsparauflagen insgesamt 3 119 Planstellen und
Stellen eingespart. Angesichts dieser Vorgaben waren die Organisa-
tionsstraffungen bei den Oberfinanzdirektionen und im örtlichen Be-
reich unumgänglich, um keine unvertretbaren Qualitätsverluste bei
der Aufgabenerledigung zu riskieren.
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39. Abgeordneter
Dr. Hans-Peter
Friedrich
(Hof)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, bei der Neu-
ordnung der Hauptzollämter im Rahmen der
Reform der Zollverwaltung strukturpoliti-
schen Überlegungen Raum zu geben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. Juli 2000

Grundsätzlich bestimmt die Aufgabenstellung die Organisation und
den Sitz einer Behörde. Hauptzollämter sind Verwaltungseinheiten,
die in erster Linie der Wirtschaft, insbesondere der Import- und Ex-
portwirtschaft, dienen. Deshalb sollte sich der Sitz eines Haupt-
zollamts daran ausrichten, wo die zollrelevanten Wirtschaftsbeteilig-
ten schwerpunktmäûig ihren Sitz im Bezirk haben.

Selbstverständlich müssen auch die übrigen Standortkriterien, insbe-
sondere strukturpolitische, personalwirtschaftliche und haushaltswirt-
schaftliche Gründe in die Standortentscheidung einbezogen werden.

40. Abgeordneter
Dr. Hans-Peter
Friedrich
(Hof)
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit,
einzelne Sachgebiete der Hauptzollämter auf
verschiedene Standorte zu verteilen, so dass
Arbeitsplätze der Hauptzollämter an mehre-
ren Orten erhalten bleiben können?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 6. Juli 2000

Die Bundesregierung sieht durchaus Möglichkeiten, Sachgebiete mit
Aufgaben, die weitgehend standortunabhängig wahrgenommen wer-
den können, vorübergehend oder auf Dauer ausgelagert an anderen
Standorten auûerhalb des Sitzes des Hauptzollamts zu belassen oder
einzurichten, um die strukturellen und personellen Auswirkungen der
Zusammenlegung von Hauptzollämtern abzufedern oder zumindest
teilweise auszugleichen.

41. Abgeordnete
Dr. Barbara
Höll
(PDS)

Verstoûen, nach Ansicht der Bundesregierung,
die im Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen vom 24. Mai 2000 ± (ICV-S2336 ±
13/00) ± für Auslagenersatz, Absetzung von
Werbungskosten und Ansatz von geldwertem
Vorteil im Zusammenhang mit der Telekom-
munikation des Arbeitnehmers geforderten
Einzelverbindungsnachweise der Telefonge-
sellschaft bzw. des Netzbetreibers gegen da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen, und wenn
nein, warum nicht?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 3. Juli 2000

Nach § 90 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung (AO) sind die
Beteiligten zur Mitwirkung bei der Ermittlung des steuererheblichen
Sachverhalts verpflichtet. Insbesondere haben sie die für einen be-
stimmten Sachverhalt erforderlichen Beweismittel (§ 92 AO) zu be-
nennen. Weil aus steuerlicher Sicht für die zutreffende Durchführung
der Besteuerung der Nachweis der beruflich bzw. betrieblich geführ-
ten Telefongespräche erforderlich ist, sind diese gegebenenfalls dem
Finanzamt mitzuteilen. Die Zielrufnummern der Privatgespräche
brauchen dem Finanzamt also nicht mitgeteilt zu werden.

Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte ergeben sich allein aus
den §§ 101 bis 106 Abgabenordnung, wobei diese Rechte den Beteilig-
ten nicht zustehen, soweit sie im Besteuerungsverfahren über ihre
eigenen steuerlichen Verhältnisse auskunftspflichtig sind.

42. Abgeordnete
Dr. Barbara
Höll
(PDS)

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung
das Debt-Management der öffentlichen Haus-
halte in den einzelnen europäischen Staaten
sowie den USA, Kanada und Japan organi-
siert, und welche Möglichkeiten der Einfluss-
nahme haben die jeweiligen Parlamente auf
die Tätigkeit der betreffenden Institution?

Antwort des Staatssekretärs Caio Kai Koch-Weser
vom 11. Juli 2000

Nach Kenntnis der Bundesregierung wird das staatliche Debt Mana-
gement in Österreich, Irland, Schweden, Portugal und Neuseeland
durch eigenständige Agenturen oder Körperschaften im Verantwor-
tungsbereich des Finanzministeriums durchgeführt. In Groûbritan-
nien, Belgien, Finnland und Griechenland sind eigenständige Einhei-
ten tätig, die rechtlich zum jeweiligen Finanzministerium gehören. In
Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, USA, Kanada und Japan
ist das Debt Management jeweils auf Abteilungen im Finanzministe-
rium übertragen. Nach den Informationen der Bundesregierung ist in
allen Ländern ± mit nur einer Ausnahme ± der Finanzminister allein
für das Debt Management gegenüber dem Parlament verantwortlich,
nur in Spanien teilen sich Finanzministerium und Zentralbank die
Verantwortlichkeiten. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist in der
Regel ein Haushaltsgesetz. Weitere spezielle Einflussmöglichkeiten
der Parlamente in den einzelnen Staaten auf das Debt Management
sind der Bundesregierung nicht bekannt.

43. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

Trifft es nach Erkenntnissen der Bundesregie-
rung zu, dass die Oberfinanzdirektion Stutt-
gart die steuerliche Absetzbarkeit der bis zu
200 000 DM teuren Dauerkartenplätze auf
der Haupttribüne des Gottlieb-Daimler-Sta-
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dions in Stuttgart anerkannt hat, und wenn ja,
welche steuerrechtlichen Grundlagen gibt es
dafür?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 5. Juli 2000

Die Abziehbarkeit von Aufwendungen für Dauerkartenplätze in
Sportstadien richtet sich nach den allgemeinen steuerlichen Vorschrif-
ten, insbesondere nach dem Sponsoringerlass. Eine darüber hinausge-
hende allgemeine Dienstanweisung zur ertragsteuerlichen Behandlung
ist von der Oberfinanzdirektion Stuttgart nicht herausgegeben wor-
den.

Im Regelfall dürfte es sich bei dem Erwerb von Dauerkartenplätzen
um Aufwendungen im Rahmen des Sponsorings handeln. Unter
Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung von Geld oder geld-
werten Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen,
Gruppen und/oder Organisationen in sportlichen, kulturellen, kirch-
lichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen oder ähnlich bedeut-
samen gesellschaftlichen Bereichen verstanden, mit der regelmäûig
auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung oder Öffent-
lichkeitsarbeit verfolgt werden. Die im Zusammenhang mit dem
Sponsoring gemachten Aufwendungen sind grundsätzlich als Be-
triebsausgabe nach § 4 Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) ab-
ziehbar. Überlässt der Steuerpflichtige die Eintrittskarten an Ge-
schäftsfreunde, mit denen er Geschäftsbeziehungen anknüpfen oder
erhalten will, so sind die Aufwendungen, soweit sie auf die Eintritts-
karten entfallen, als Geschenk zu beurteilen und unterliegen der Ab-
zugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG. Eine Ausnahme
gilt nur für Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit
einem konkreten Geschäftsabschluss stehen.

Die Beurteilung, ob die Vergabe von Dauerkartenplätzen als Betriebs-
ausgabe abziehbar ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfal-
les. Einer einzelfallbezogenen Beantwortung steht jedoch das Steuer-
geheimnis nach § 30 der Abgabenordnung entgegen.

44. Abgeordneter
Peter
Letzgus
(CDU/CSU)

Welcher Wert wird bei der Besteuerung ge-
sponserter Trikots mit Trikotwerbung bei Ju-
gendmannschaften als Bemessungsgrundlage
zu Grunde gelegt, und in welcher Höhe muss
dieser geldwerte Vorteil versteuert werden?

45. Abgeordneter
Peter
Letzgus
(CDU/CSU)

Gibt es bei der Versteuerung des geldwerten
Vorteiles Freigrenzen und wenn ja, in welcher
Höhe?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 7. Juli 2000

Erhalten gemeinnützige Sportvereine zur Verwendung bei ihren Ju-
gendmannschaften Trikots mit aufgedruckter Werbung und verfolgt
der Sponsor damit eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung
oder Öffentlichkeitsarbeit, handelt es sich hierbei um steuerpflichtige
Einnahmen innerhalb eines von der Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz ausgenommenen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs. Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, sind nach § 6
Abs. 4 Einkommensteuergesetz mit dem gemeinen Wert anzusetzen.
Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns wird es von der Fi-
nanzverwaltung nicht beanstandet, wenn der Verein die Betriebsaus-
gaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ¹Wer-
bungª pauschal mit 25 % der Werbeeinnahmen ansetzt.

Übersteigen die Einnahmen eines Vereins aus wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht
60 000 DM im Jahr, so unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zu-
zuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschaftsteuer
und der Gewerbesteuer. Der Verein braucht den Gewinn in diesem
Fall nicht zu ermitteln.

46. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Ist es richtig, dass es eine neue Durchfüh-
rungsbestimmung zum Vertriebenenzuwen-
dungsgesetz gibt, die einen Anspruch auch für
die Personen auf die Leistungen des Vertriebe-
nenzuwendungsgesetzes eröffnet, die im Zeit-
punkt der Vertreibung bereits gezeugt, aber
noch nicht geboren waren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 4. Juli 2000

Das Bundesministerium der Finanzen hält an der Auffassung fest,
dass Kinder von Vertriebenen dann nicht nach dem Vertriebenenzu-
wendungsgesetz anspruchsberechtigt sein können, wenn sie erst im
Beitrittsgebiet geboren wurden und daher nicht selbst als Vertriebene
angesehen werden können. Für eine Anspruchsberechtigung nach § 2
Abs. 1 Satz 1 des Vertriebenenzuwendungsgesetzes reicht es daher
nicht aus, dass ein Antragsteller zum Zeitpunkt der Vertreibung seiner
Eltern bereits gezeugt war.

47. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten haben Vertriebene, de-
ren Antrag mit der Begründung, dass sie nicht
mehr im Vertreibungsgebiet geboren worden
sind und deswegen abgelehnt worden sind, für
den Fall einer neuen Durchführungsbestim-
mung einen erneuten Antrag zu stellen, und
wie wird das publiziert?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 4. Juli 2000

Da nach wie vor diejenigen Antragsteller, die im Beitrittsgebiet gebo-
ren wurden, im Rahmen des Vertriebenenzuwendungsgesetzes grund-
sätzlich nicht anspruchsberechtigt sein können, liegt eine Erweiterung
des Kreises der Anspruchsberechtigten nicht vor. Es besteht daher
auch keine Notwendigkeit, diesen Personen die Möglichkeit einer er-
neuten Antragstellung einzuräumen.

48. Abgeordnete
Uta
Titze-Stecher
(SPD)

Wie will die Bundesregierung gewährleisten,
dass der von der Bundesregierung im April
dieses Jahres verkündete bilaterale Schulden-
erlass von 100 % für die ärmsten hochverschul-
deten Länder zur Armutsbekämpfung genutzt
wird und die Zivilbevölkerung im Schuldner-
land bei der Aufstellung entsprechender Pro-
gramme ± wie vom Internationalen Währungs-
fonds verkündet ± in ausreichender Weise ein-
bezogen wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 10. Juli 2000

Grundlage für die Beschlüsse zur Entschuldung ist die Vorlage eines
Armutsbekämpfungsstrategiepapiers des betroffenen Partnerlandes,
verbunden mit einer Bewertung durch IWF und Weltbank, das u. a.
einen Bericht über die erfolgte Beteiligung der Zivilgesellschaft, klare
Zielgröûen für eine Armutsreduzierung sowie die Darstellung erster
Umsetzungsmaûnahmen enthalten muss. Die Bundesregierung wird
gemeinsam mit der Gebergemeinschaft auf die Einhaltung dieser Vor-
gaben achten.

49. Abgeordnete
Uta
Titze-Stecher
(SPD)

Wird die Bundesregierung nach dem Schwei-
zer Modell auch die Vereinbarung von Gegen-
wertfonds für den Erlass bilateraler Handels-
schulden fordern oder gegebenenfalls den Er-
lass aussetzen, wenn die vom Internationalen
Währungsfonds vorgesehenen Maûnahmen in
einzelnen Ländern nicht ausreichen sollten,
um Programme zur Armutsbekämpfung de-
mokratisch legitimiert durchzusetzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 10. Juli 2000

Die Entschuldung insgesamt, d. h. auch der Erlass bilateraler Handels-
forderungen, ist an die in der vorstehenden Antwort zu Frage 48 ge-
nannten Bedingungen geknüpft. Damit werden die gesamten Budget-
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ausgaben des Partnerlandes im Hinblick auf deren Armutsorientie-
rung überprüft.

Eine Vereinbarung von Gegenwertfonds für den Erlass bilateraler
Handelsschulden beabsichtigt die Bundesregierung nicht. Vielmehr
sollen durch die Erlassmaûnahmen direkt Haushaltsmittel für die Ar-
mutsbekämpfung freigemacht werden.

Der Beschluss der Gläubigergemeinschaft über einen Erlass, der erst
nach erfolgten makroökonomischen Anpassungsschritten sowie den
o. g. Bedingungen erfolgt und damit am Ende eines längerfristigen
Prozesses von Maûnahmen steht, ist dann verbindlich und kann nach-
träglich nicht revidiert werden.

50. Abgeordnete
Uta
Titze-Stecher
(SPD)

Welche rechtlichen Bestimmungen in den
Bürgschaftsverträgen veranlassen die Bundes-
regierung, eine Entschädigung für die unge-
deckten Anteile deutscher Exporteure an den
Forderungen vorzunehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 10. Juli 2000

Der von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich des EU-Afrika-
Gipfels in Kairo zugesagte 100 %ige Schuldenerlass erstreckt sich
auch auf die im Schadensfall vorgesehenen Selbstbehalte der Dek-
kungsnehmer (in der Regel 5 bzw. 10 %). In Höhe dieser Selbstbehalte
gehen Forderungen bei Entschädigung nicht auf den Bund über bzw.
stehen weiter den Deckungsnehmern zu.

Die Deckungsnehmer stimmen grundsätzlich zu, dass der Bund über
gedeckte Forderungen einschlieûlich Selbstbehalte Umschuldungsver-
einbarungen schlieûen kann. Dagegen besteht keine eindeutige
Rechtsgrundlage, die den Bund berechtigt, diese Exporteur- bzw. Ban-
kenanteile vollständig zu erlassen. Die Bundesregierung ist aber be-
müht, die Deckungsnehmer für den bilateralen zusätzlichen Schulden-
erlass auch in Bezug auf ihre nicht entschädigten Deckungsnehmeran-
teile zu gewinnen. Sollte dies nicht gelingen, kann der Bund in be-
grenztem Umfang Deckungsnehmeranteile ankaufen. Hierzu dient
vorsorglich der Betrag von bis zu 110 Mio. DM.

51. Abgeordnete
Uta
Titze-Stecher
(SPD)

Welcher Anteil des genannten Betrages von
maximal 110 Mio. DM für den Ankauf von
Deckungsnehmeranteilen fällt auf deutsche
Banken, und hat die Bundesregierung im Vor-
feld dieser Maûnahme versucht, insbesondere
die Privatbanken zu einem eigenen Beitrag für
die Entschuldung der HIPC-Länder (HIPC:
Heavily Indebted Poor Countries) zu bewe-
gen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 10. Juli 2000

Von dem für den Ankauf von Deckungsnehmeranteilen maximal ge-
nannten Betrag von 110 Mio. DM würden bis zu 50 Mio. DM auf
deutsche Banken entfallen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass wie bisher die im Pariser
Club ausgesprochenen Schuldenerlasse auch für die nichtentschädig-
ten Deckungsnehmeranteile gelten, und erwartet, dass die Deckungs-
nehmer den bilateralen Schuldenerlass der Bundesregierung von
100 %, soweit er über den Erlass im Pariser Club hinausgeht, ebenfalls
mittragen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie

52. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, der in Illiquidität befindlichen Peters-
Werft in Wewelsfleth aus struktur- und arbeits-
marktpolitischen Gründen ähnlich wie im
Falle der Philipp-Holzmann AG zu helfen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 30. Juni 2000

Die derzeitige Situation am Weltschiffbaumarkt ist insbesondere ge-
prägt durch äuûerst niedrige Schiffbaupreise und aggressives Marke-
ting koreanischer Werften.

Diese Situation erfordert daher für deutsche/europäische Werften be-
sondere Flexibilität hinsichtlich des notwendigen Produktspektrums,
um am Weltmarkt akquirieren zu können.

Die Peters-Werft in Wewelsfleth ist eine kleine mittelständische Werft
mit einem engen Produktspektrum und dementsprechend einem be-
grenzten Kundenstamm.

Die Bundesregierung gewährt auf Basis der EU-Verordnung 1540/98
gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein mit einem Finanzie-
rungsschlüssel (1/3 Bund, 2/3 Land) auftragsbezogene Beihilfen (sog.
Wettbewerbshilfe) bis zu 7 % des Auftragswertes. So wurden z. B. für
11 Projekte der Peters-Werft im Zeitraum 1997 bis 2000 insgesamt
11,1 Mio. DM Wettbewerbshilfe gewährt. Sofern der Insolvenzver-
walter bzw. die Werft in der Lage ist, die laufenden Aufträge abzu-
schlieûen oder neue Aufträge zu akquirieren, kann unter bestimmten
Bedingungen auch für diese Aufträge die auftragsbezogene Beihilfe
gewährt werden.
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Das Land Schleswig-Holstein hat darüber hinaus eine Bürgschaft zur
Darstellung einer Bauzeitfinanzierung des lfd. Schiffbauauftrages ent-
sprechend den einschlägigen EU-Regelungen ausgelegt.

Der Insolvenzverwalter kann, sofern der lfd. Schiffbauauftrag nach-
weislich zu Ende gebracht wird, auf diese Bürgschaft zur Erleichte-
rung der Betriebsmittelfinanzierung zurückgreifen.

Darüber hinaus stehen zur Begleitung eines möglichen Sanierungspro-
zesses mehrere arbeitsmarktpolitische Instrumente, insbesondere die
Zahlung von strukturellem Kurzarbeitergeld, zur Verfügung. Damit
insoweit eine gewisse Planungssicherheit erzielt werden kann, emp-
fiehlt es sich, dass der Verwalter mit dem zuständigen Arbeitsamt
frühzeitig Kontakt aufnimmt.

53. Abgeordneter
Peter Harry
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Warum ist das Porto für einen Brief im For-
mat DIN A 4, ca. 800 g schwer, mit dem Pros-
pekte und Angebote von Firmen durch die
¹Deutsche Post AGª transportiert werden
und der innerhalb Deutschlands 4,40 DM
kostet, bei Versand in ein anderes EU-Land in
Höhe von 20 DM genehmigt worden, und
welche Kosten entstehen nach Kenntnis der
Bundesregierung in den übrigen EU-Ländern
für entsprechende Briefe im jeweiligen Inland
und für den Versand in andere EU-Länder?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 10. Juli 2000

Die Tarife der Deutschen Post AG für Briefsendungen in das Aus-
land wurden am 3. Juni 1997 vom damaligen Bundesminister für Post
und Telekommunikation (BMPT) auf der Grundlage von § 4 Abs. 1
des Gesetzes über die Regulierung der Telekommunikation und des
Postwesens (PTRegG) genehmigt. Im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens waren die Regierungsziele nach § 2 PTRegG zu beachten;
hierzu zählte auch die Preisgünstigkeit der Dienstleistungen des Post-
wesens.

Briefsendungen in das Ausland werden von der Deutschen Post AG
nach Frankfurt am Main transportiert, dort zentral sortiert und wei-
tergeleitet. Hiermit entstehen andere Sendungsströme und andere
Kostenstrukturen als im Inlandsverkehr.

Über die Kostenstrukturen ausländischer Postunternehmen liegen der
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post keine Anga-
ben vor. Bekannt sind jedoch die Tarife einiger vergleichbarer auslän-
discher Postunternehmen.
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Ein Brief mit einem Gewicht im Format A 4 und einem Gewicht von
800 g kostet:

Preis in Landes-
währung

Preis in DM

in Frankreich

innerhalb Frankreichs
nach Deutschland

21,00 FRF
56,00 FRF

6,26 DM
16,70 DM

in Österreich

innerhalb Österreichs
nach Deutschland

34,00 ATS
150,00 ATS

4,83 DM
21,32 DM

in Niederlande

innerhalb der Niederlande
nach Deutschland

5,43 NLG
16,00 NLG

4,82 DM
14,20 DM

in Schweden

innerhalb Schwedens
nach Deutschland

40,00 SK
100,00 SK

9,31 DM
23,29 DM

in Groûbritannien

innerhalb Groûbritanniens
nach Deutschland

2,77 P
6,20 P

8,66 DM
19,39 DM

Aus diesem Vergleich kann die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass die Höhe der Entgelte der Deutschen Post AG für Briefe von
800 g in ein anderes EU-Land sich in einem üblichen Rahmen be-
wegt.

54. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Ist es richtig, dass die Bundesregierung plant,
die Haushaltsmittel, die für die bisher kosten-
freie Förderung des Beratungs- und Informa-
tionswesens im Handwerk im Bundeshaushalt
ausgewiesen waren, in die allgemeine und wo-
möglich kostenpflichtige Beratungsförderung
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie zu überführen?

55. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen plant die Bundesregie-
rung, um der in diesem Fall zu erwartenden
Bürokratisierung des Antragsverfahrens entge-
genzuwirken und um die Einführung einer
generellen Kostenpflicht für die Beratungsleis-
tung, die vor allem die kleineren und mittleren
Betriebe treffen und somit eine Beratungs-
leistung unmöglich machen würde, zu verhin-
dern?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 28. Juni 2000

Die Bundesregierung wird ab 2001 ± wie vom Bundesrechnungshof
und Bundestags-Haushaltsausschuss angeregt ± die zahlreichen Ein-
zeltitel der Mittelstandsförderung übersichtlich strukturieren. Dabei
werden alle früheren Beratungstitel zu einem Titel zusammengefasst.
Enthalten darin ist auch die Förderung der organisationseigenen Be-
ratung im Handwerk.

Wie bereits mehrfach dargelegt, hält die Bundesregierung daran fest,
¹diese spezielle Kurzberatungª, die es nur im Handwerk gibt, auch
weiterhin zu fördern. Es ist nicht vorgesehen, diese Beratung kosten-
pflichtig zu machen. Gemeinsam mit dem Handwerk und seinen Or-
ganisationen laufen Gespräche, um durch eine geänderte Förder-
praxis bestehende ordnungs- und wettbewerbspolitische Probleme
zu vermeiden. Dazu gibt es durchaus bereits seit langem praktizierte
Beispiele.

56. Abgeordneter
Elmar
Müller
(Kirchheim)
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse zieht die Bundesre-
gierung aus den beiden Rechtsgutachten von
Prof. Heinrich Badura (Deutsche Post AG)
und den Rechtsanwälten Heuking-Kühn-Lühr-
Heussen-Wojtek für den Bundesverband Inter-
nationaler Express- und Kurierdienste e. V.
über die Möglichkeiten bzw. über die Folgen
der Weisung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Technologie vom 27. März 2000 zu
den Posttarifen?

57. Abgeordneter
Elmar
Müller
(Kirchheim)
(CDU/CSU)

Welche konkreten Handlungsfolgen ergeben
sich für die Bundesregierung aus diesen Er-
kenntnissen, um Rechtssicherheit wieder her-
zustellen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 10. Juli 2000

Die Bundesregierung hat diese Rechtsgutachten nicht in Auftrag
gegeben. Sie beabsichtigt nicht, externe Gutachten für Dritte zu kom-
mentieren.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine Ministerweisung
gemäû § 44 Satz 2 PostG in Verbindung mit § 66 Abs. 5 TKG Bin-
dungswirkung nur hinsichtlich der betroffenen Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post erzeugt. Es ist deshalb sinnvoll und
geboten, dass die am 31. August 2000 auslaufenden Genehmigungs-
bescheide über die bestehenden Postentgelte entsprechend der Wei-
sung verlängert werden. Die entsprechende Klarstellung wird fristge-
recht erfolgen.
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58. Abgeordneter
Thomas
Rachel
(CDU/CSU)

Welches sind die Gründe dafür, dass die Ab-
teilung III Energie des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie direkt dem
Bundesminister für Wirtschaft und Technolo-
gie unterstellt wurde und wie vereinbart sich
dieses mit der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesministerien ± Allgemeiner
Teil (GGO I)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 11. Juli 2000

Wegen der herausgehobenen Bedeutung der derzeit aufgrund aktuel-
ler politischer Schwerpunktsetzung von der Abteilung III zu bearbei-
tenden energiepolitischen Themen wurde diese Organisationseinheit
direkt dem Minister unterstellt. Ein Widerspruch zur GGO I wird
darin nicht gesehen. Sofern eine Vertretung durch einen Staatssekre-
tär erforderlich ist, erfolgt diese im Einzelfall nach Absprache.

59. Abgeordneter
Dr. Hermann
Scheer
(SPD)

Wie hoch ist die Summe im Rahmen der jähr-
lichen Beitragsleistungen der Bundesrepublik
Deutschland für die Internationale Atomener-
gie-Organisation (IAEO), die dessen ¹Techni-
cal Cooperation Fundª zuflieûen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 10. Juli 2000

Deutschland hat im Jahr 1999 folgende Beitragsleistungen an die
IAEO erbraucht:

Beitrag zum regulären IAEO-Haushalt 21 208 493 US-$

Beitrag zum ¹Technical Cooperation Fundª 2 370 000 US-$

deutsches IAEO-Unterstützungsprogramm rd. 1 600 000 DM.

60. Abgeordneter
Dr. Hermann
Scheer
(SPD)

Welche Mitgliedstaaten der Europäischen
Union haben ihre Beiträge zum ¹Technical
Cooperation Fundª der IAEO nicht bezahlt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 10. Juli 2000

Im Jahr 1999 haben die nachfolgend genannten Mitgliedstaaten der
Europäischen Union den auf sie nach dem IAEO-Beitragsschlüssel
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entfallenden Beitrag zum ¹Technical Cooperation Fundª nur in fol-
gender Höhe bezahlt:

Belgien
Deutschland
Griechenland
Irland
Portugal
Spanien

19 %
34 %
19 %
31 %
38 %
20 %.

Die anderen neun Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben ih-
ren Beitrag zum ¹Technical Cooperation Fundª zu 100 % erbracht.

61. Abgeordneter
Dr. Hermann
Scheer
(SPD)

Welche konkreten länderbezogenen Initiativen
unternimmt gegenwärtig die IAEO im Rah-
men ihres ¹Technical Cooperation Pro-
grammeª zur Unterstützung des Baus von
Atomkraftwerken in Entwicklungsländern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegmar Mosdorf
vom 10. Juli 2000

Mit dem genannten Programm unterstützt die IAEO weder die Ent-
wicklung noch den Bau von Kernkraftwerken. Vielmehr liegt der
Schwerpunkt in diesem Bereich auf den Feldern Betriebssicherheit
und Entsorgung von Kernkraftwerken. Wenn sich ein Mitgliedstaat
für den Bau eines Kernkraftwerkes entschieden hat, führt die IAEO
auf dessen Antrag Machbarkeitsstudien und Personalschulungen
durch. Auf die 26 zurzeit laufenden oder geplanten Vorhaben zur
Kernkrafterzeugung entfallen mit rd. 2,8 Mio. US-$ lediglich etwa
4 % der Mittel des ¹Technical Cooperation Fundª.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten

62. Abgeordneter
Volker
Kauder
(CDU/CSU)

Welche in der Anatomie oder in anderer Wei-
se in der biologischen Anlage von Hunderas-
sen begründeten Merkmale führen nach Auf-
fassung der Bundesregierung zur Qualifikation
einer Hunderasse als ¹Kampfhundª, und wel-
che Hunderassen ± in namentlicher Auflistung
± sind nach der obigen Einstufung eindeutig
als ¹Kampfhundeª einzustufen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 6. Juli 2000

Gefährliche Hunde können nach Auffassung der Bundesregierung
nicht durch anatomische Merkmale charakterisiert werden. Eine be-
sondere Gefahr geht dagegen von solchen Hunden aus, die ein über-
steigertes Aggressionsverhalten aufweisen. Nach dem vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veröffentlichten
Gutachten zur Auslegung des § 11b des Tierschutzgesetzes kann über-
steigertes Aggressionsverhalten grundsätzlich in vielen Rassen oder
Zuchtlinien auftreten, zeigt sich jedoch besonders ausgeprägt bei
American Staffordshire Terriern, Bullterriern und Pit-Bull-Terriern.

63. Abgeordneter
Volker
Kauder
(CDU/CSU)

Welche Hunderassen ± in namentlicher Auflis-
tung ± sind nach der obigen Einstufung ein-
deutig nicht als ¹Kampfhundeª einzustufen
und welche Hunderassen bzw. Mischlingsty-
pen ± in namentlicher Auflistung ± liegen nach
Ansicht der Bundesregierung in einer Art
Grauzone?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 6. Juli 2000

Nach Auffassung der Bundesregierung kann übersteigertes Aggres-
sionsverhalten bei keiner Hunderasse generell ausgeschlossen werden.

64. Abgeordneter
Volker
Kauder
(CDU/CSU)

Welche konkreten Schritte plant die Bundesre-
gierung noch in diesem Jahr, um auf europä-
ischer Ebene sicherzustellen, dass kein
¹Kampfhundª aus einem anderen Land der
EU auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland verbracht wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 6. Juli 2000

Die Bundesregierung plant, die Einfuhr von gefährlichen Hunden zu
verbieten. Dabei wird sie auf die polizeirechtlichen Vorgaben der Län-
der Bezug nehmen.

65. Abgeordneter
Volker
Kauder
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse über
einzelne oder systematische Einfuhr von
¹Kampfhundenª aus Polen oder der Tschechi-
schen Republik in die Bundesrepublik
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Deutschland, und welche Maûnahmen plant
die Bundesregierung zur sicheren Verhinde-
rung der Einfuhr von ¹Kampfhundenª aus
diesen beiden Ländern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 6. Juli 2000

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über die systema-
tische Einfuhr gefährlicher Hunde aus Polen oder aus der Tschechi-
schen Republik vor. Es sind keine besonderen Maûnahmen gegen-
über diesen beiden Staaten geplant.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Sozialordnung

66. Abgeordneter
Steffen
Kampeter
(CDU/CSU)

Wie gedenkt die Bundesregierung einer mögli-
chen Verletzung des gebotenen Vertrauens-
schutzes und den damit verbundenen finan-
ziellen Härten der freiberuflichen Dozenten
und Privatlehrer, aber auch aller anderer mit
Arbeitern und Angestellten gleichgestellten
Freiberufler, die selber keine Arbeitnehmer
beschäftigen, durch die Forderung der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte nach
dem Eintritt in die gesetzliche Altersversiche-
rung und der Nachzahlung der Beiträge der
letzten vier Jahre entgegenzutreten, was zum
einen zu Nachzahlungen im fünfstelligen Be-
reich führt und auûerdem dazu, dass die o. g.
Personen, ungeachtet bereits geleisteter priva-
ter Altersvorsorge, von ihren Honoraren einen
Rentenversicherungsbeitrag von 19,3 % zu ent-
richten haben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Mascher
vom 5. Juli 2000

Lehrer, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit kei-
nen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, unterliegen
gemäû § 2 Satz 1 Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch kraft Geset-
zes der Rentenversicherungspflicht. Es handelt sich also nicht um eine
Forderung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in
die Rentenversicherung einzutreten. Die Rentenversicherungspflicht
für selbständige Lehrer besteht bereits seit 1922; sie wurde 1992 nahe-
zu unverändert in das SGB VI übernommen.

Deutscher Bundestag ± 14. Wahlperiode Drucksache 14/3893± 35 ±



Bei selbständigen Lehrern, die im Zusammenhang mit ihrer selbstän-
digen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen, handelt es sich nicht um die einzige Gruppe von Selbstän-
digen, die der Rentenversicherungspflicht unterliegt. Von der Renten-
versicherungspflicht erfasst sind beispielsweise auch selbständige
Pflegepersonen in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinder-
pflege, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit kei-
nen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, selbständige
Hebammen, selbständige Künstler und Publizisten und seit 1. Januar
1999 auch Selbständige, die im Zusammenhang mit ihrer selbständi-
gen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäfti-
gen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regel-
mäûig 630 Deutsche Mark übersteigt und die auf Dauer und im
Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind.

Allen diesen kraft Gesetz rentenversicherungspflichtigen Selbständi-
gen ist gemeinsam, dass bei ihnen ± wie bei Arbeitnehmern ± die Er-
werbstätigkeit nicht ohne Weiteres auch die Annahme einer dauerhaf-
ten Existenzgrundlage rechtfertigt.

Stellt die BfA die selbständige Tätigkeit eines Lehrers fest, so besteht
die daraus resultierende Rentenversicherungspflicht ab Vorliegen der
Voraussetzungen des § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI und die Beiträge sind
im Rahmen der Verjährung (§ 25 SGB VI) zu erheben.

Richtig ist, dass die BfA im vergangenen Jahr bei zahlreichen selb-
ständigen Dozenten und Lehrern die Rentenversicherungspflicht fest-
gestellt und zum Teil erhebliche Beitragsnachforderungen erhoben
hat.

Der Bundesregierung ist bekannt, dass aufgrund der Einkommens-
situation der selbständigen Lehrer und wegen nicht selten anderweitig
eingegangener Altersvorsorge-Verpflichtungen sich manche Betrof-
fene nur schwer in der Lage sehen, die Beitragsnachentrichtungen zu
erbringen. Auf der Basis des geltenden Rechts lassen sich jedoch so-
ziale Härten für rentenversicherungspflichtige Selbständige durch An-
wendung der Erlassregelung des § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IV vermei-
den. Danach besteht die Möglichkeit ± über den Fall der wirtschaft-
lichen Existenzgefährdung hinaus ± nicht verjährte Beiträge bis De-
zember 1998 unter der Voraussetzung, dass der Selbständige seine
Rentenversicherungspflicht nicht kannte und sich anderweitig privat
abgesichert hat, im Einzelfall zu erlassen.

Die Sachbearbeitung der BfA ist angewiesen worden, vorerst keine
weiteren Beitragsbescheide mit Nachforderungen für die Zeit vor
dem 1. Januar 1999 mehr zu erteilen. Den betroffenen Lehrern kann
daher nur empfohlen werden, sich ggf. mit der BfA in Verbindung zu
setzen.

Eine Aufhebung der seit Jahrzehnten bestehenden Rentenversiche-
rungspflicht für selbständige Lehrer ist abzulehnen. Sie liefe dem Ziel
zuwider, die Versichertengemeinschaft vor einer Erosion zu schützen.
Die Bundesregierung würde sich widersprüchlich verhalten, wenn sie
vor dem Hintergrund der unlängst eingeführten Rentenver-
sicherungspflicht für sog. arbeitnehmerähnliche Selbständige, die seit
Jahrzehnten bestehende und ± auûerhalb des Dozentenbereichs ± in
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der Praxis weithin (z. B. bei Fahrlehrern und Sportlehrern) bekannte
und akzeptierte Rentenversicherungspflicht für selbständige Lehrer
aufheben würde.

Auch eine entsprechende Anwendung der Befreiungsregelung für
sog. arbeitnehmerähnliche Selbständige (§ 231 Abs. 5 SGB VI)
kommt nicht in Betracht, da diese Regelung dem Vertrauensschutz
derjenigen dient, die bereits vor Einführung der Rentenversicherungs-
pflicht für arbeitnehmerähnliche Selbständige eine selbständige Tätig-
keit ausgeübt haben und in dieser Tätigkeit versicherungsfrei waren.
Ein entsprechendes schutzwürdiges Vertrauen in die Versicherungs-
freiheit besteht bei selbständigen Lehrern und Dozenten, die bereits
seit 1922 versicherungspflichtig sind, nicht. Auch wenn vielen freibe-
ruflich tätigen Dozenten vielleicht nicht bekannt gewesen ist, dass sie
rentenversicherungspflichtig sind, kann dies nicht dazu führen, ihnen
eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht auf Dauer zu er-
möglichen. Sie wären sonst unangemessen bevorzugt, gegenüber Do-
zenten und anderen Lehrern (z. B. Fahrlehrern und Sportlehrern), die
sich rechtzeitig unterrichtet haben und die dadurch mit Rentenversi-
cherungsbeiträgen belastet sind, sowie allen anderen nach § 2 SGB VI
versicherungspflichtigen Selbständigen.

67. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass im Pfle-
gebereich in Deutschland einige Hundert indi-
sche Ordensschwestern im Rahmen eines Ge-
stellungsvertrages tätig sind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. Juli 2000

Ja.

68. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die karita-
tiv und religiös geprägte Arbeit dieser Schwes-
tern im Pflegebereich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. Juli 2000

Beim Einsatz von ausländischen Ordensschwestern, insbesondere
indischen Ordensschwestern, in den Pflegeberufen wird neben der
Haupttätigkeit im pflegerischen Bereich der Kranken- und der Alten-
pflege auch das darüber hinausgehende religiöse bzw. karitative Enga-
gement anerkannt.

69. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, diese Tätig-
keiten weiter zu ermöglichen?

Deutscher Bundestag ± 14. Wahlperiode Drucksache 14/3893± 37 ±



Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. Juli 2000

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung ist mit dem
Kommissariat der Deutschen Bischöfe, vertreten durch das Katho-
lische Büro, der Vereinigung der Ordensoberinnen Deutschlands
(VOD) und der Vereinigung der deutschen Ordensobern (VDO) im
Gespräch, ob und wie eine gemeinsame Lösung für die sich aus der
Beschäftigung ausländischer Ordensmitglieder ergebenden Fragestel-
lungen bei der Arbeitsmarktzulassung gefunden werden kann.

70. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Kann es die Bundesregierung nachvollziehen,
dass in Teilen der Bevölkerung Unverständnis
darüber herrscht, dass indischen IT-Spezia-
listen die Aufnahme einer Tätigkeit in
Deutschland erleichtert werden soll, im Pflege-
bereich eine solche Möglichkeit jedoch aus-
bleibt bzw. sogar noch erschwert wird, und
sieht die Bundesregierung diesbezüglich Be-
darf, die Praxis, wie sie traditionell in der Ver-
gangenheit üblich war, zu ändern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. Juli 2000

Nein. In der öffentlichen Diskussion werden vielfach Sachverhalte,
die voneinander zu trennen sind, unzulässigerweise miteinander ver-
mischt.

Die Beschäftigungssituation im Pflegebereich und die Beschäftigungs-
situation für hochqualifizierte IT-Spezialisten ist nicht miteinander
vergleichbar. Im Pflegebereich standen Ende März 2000 rund 17 000
arbeitslos gemeldeten Krankenschwestern bzw. Krankenpflegern nur
etwa 5 600 gemeldete offene Stellen gegenüber und bei Altenpflegern
kamen auf 21 000 arbeitslos gemeldete Arbeitnehmer nur 4 800
gemeldete freie Arbeitsplätze.

Im IT-Bereich kann dagegen der aktuelle Arbeitskräftebedarf an
hochqualifizierten IT-Fachkräften nicht vom inländischen oder EU-
Arbeitsmarkt gedeckt werden. Die Zulassung von ausländischen IT-
Fachkräften erfolgt vorübergehend, um so die mit der Entwicklung
der Informations- und Kommunikationswirtschaft verbundenen
Chancen für Wachstum und Arbeitsmarkt nutzen zu können.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bemüht sich
mit den Vertretern der Katholischen Kirche eine tragbare Lösung zu
finden, die auch die Arbeitsmarktinteressen der inländischen Arbeits-
suchenden im Pflegebereich berücksichtigt.
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71. Abgeordneter
Gerhard
Rübenkönig
(SPD)

Gilt das Gesetz zur Förderung der ganzjähri-
gen Beschäftigung in der Bauwirtschaft (vom
23. November 1999) auch für die Garten- und
Landschaftsbaubetriebe?

72. Abgeordneter
Gerhard
Rübenkönig
(SPD)

Wenn nicht, welche gesetzliche Regelung wird
die Bundesregierung für die gewerblichen Ar-
beitnehmer in den Garten- und Landschafts-
baubetrieben (nach § 15 Nr. 1.3 Bundesrah-
mentarifvertrag) für die gewerblichen Arbeit-
nehmer im Garten- und Landschaftsbau be-
schlieûen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 3. Juli 2000

Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Förderung der ganzjährigen Be-
schäftigung in der Bauwirtschaft vom 23. November 1999 wurden auf
der Grundlage des geltenden Rechts insbesondere einige Vorschriften
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über die Förderung der ganzjäh-
rigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft geändert. Das Dritte Buch
Sozialgesetzbuch unterscheidet nicht zwischen einzelnen Zweigen der
Bauwirtschaft, etwa dem Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
und dem Bauhauptgewerbe. Es lässt aber in Bezug auf die Vorausleis-
tungen, die der Bauarbeitnehmer für bestimmte Ansprüche zu erbrin-
gen hat, Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere durch die Tarifver-
tragsparteien des Baugewerbes zu (vgl. § 211 Abs. 3 SGB III). Damit
trägt das Gesetz den unterschiedlichen wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten in den einzelnen Baubranchen Rechnung. Im Wesentlichen haben
die Neuregelungen bisher allerdings nur Auswirkungen auf die Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber des Bauhauptgewerbes, weil die Tarifver-
tragsparteien des Bauhauptgewerbes in Anpassung an die neue Geset-
zeslage tarifvertragliche ¾nderungen vorgenommen haben. Die Tarif-
vertragsparteien für den Gerüstbau, das Dachdeckerhandwerk und
den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau haben von der Möglich-
keit der Schaffung paralleler Tarifregelungen wegen der erwarteten
Mehrkosten für die Winterbau-Umlage bislang abgesehen.

Die Neuregelung über die Pflicht des Arbeitgebers im Baugewerbe,
Arbeitslosengeld zu erstatten, wenn er unter Missachtung eines tarif-
vertraglichen Ausschlusses der witterungsbedingten Kündigung
gleichwohl gekündigt hat (vgl. § 147b SGB III), gilt auch für Arbeit-
geber des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus, weil § 15 Nr. 1.3
des Bundes-Rahmentarifvertrages für gewerbliche Arbeitnehmer im
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in der Bundesrepublik
Deutschland ein Kündigungsverbot während der gesetzlichen
Schlechtwetterzeit vorsieht.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

73. Abgeordneter
Günter
Baumann
(CDU/CSU)

Wie steht die Bundesregierung zu der Tatsa-
che, dass den im Kosovo stationierten deut-
schen Kfor-Soldaten für den 6-monatigen Ein-
satz elf Urlaubstage versprochen, diese aber
auf sechs Tage herabgesetzt wurden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 10. Juli 2000

Die Gewährung von Zusatzurlaub nach einem Einsatz bei KFOR ent-
spricht den Initiativen des Auswärtigen Amts (AA) hinsichtlich einer
dauerhaften Regelung in der Heimaturlaubsverordnung (HUrlV) mit
einer allgemeinen Öffnungsklausel für Krisengebiete in Europa. Da-
nach erhalten Soldaten, die ununterbrochen länger als fünf Monate
eingesetzt sind, für jeden vollen Monat des dienstlichen Aufenthaltes
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. Darüber hinaus wurde den Diszipli-
narvorgesetzten empfohlen, den Soldaten durch Anwendung des § 9
SUV Sonderurlaub bis zu drei Arbeitstagen zu gewähren.

Ein Anspruch auf 11 Tage Zusatz- oder Sonderurlaub hat nie bestan-
den.

74. Abgeordneter
Günter
Baumann
(CDU/CSU)

Wie begründet die Bundesregierung, dass Fei-
ertage bei den im Kosovo stationierten deut-
schen Kfor-Soldaten, wie Weihnachten, Neu-
jahr oder Ostern, nicht zusätzlich abgegolten
werden können?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 10. Juli 2000

Bei den in Rede stehenden Tagen handelt es sich dienstrechtlich um
Feiertage. Solche Feiertage sind für Soldaten nicht grundsätzlich
dienstfrei.

Sofern Soldaten an solchen Feiertagen Dienst leisten müssen, erfolgt
eine Kompensation für an diesen Tagen geleisteten Dienst durch die
Anwendung des Erlasses über den Ausgleich besonderer zeitlicher
Belastungen der Soldaten.

Für SFOR- und KFOR-Einsätze erfolgt ein Ausgleich durch die
Gewährung des Auslandsverwendungszuschlages.

75. Abgeordnete
Angelika
Beer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Sind die AT-2 Minen für den LARS-Raketen-
werfer zur Vernichtung vorgesehen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Walter Kolbow
vom 5. Juli 2000

Ja. Die im Rahmen der Umlaborierung von AT-2 Minenraketen zu
Übungsmunition anfallenden AT-2 Minen werden vernichtet.

76. Abgeordnete
Angelika
Beer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wenn ja, zu welchen Kosten, und wer führt
die Delaborierung durch?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 5. Juli 2000

Die Vernichtung einer Minenverteileinrichtung (mit 5 Minen) kostet
175 DM, sie wird durch die Fa. NAMMO in Pinnow durchgeführt.
Die Delaborierung der Raketen ist Teil der Umlaborierung dieser Ra-
keten in Übungsmunition für das 110 mm-Übungssystem des Waffen-
systems MARS/MLRS und erfolgt in Arbeitsteilung zwischen Hee-
res-Munitionsdepots und der Industrie. Auûer der Minenverteilein-
heit werden alle anderen Komponenten zur Herstellung von Übungs-
munition wiederverwendet.

77. Abgeordnete
Angelika
Beer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche weitere Verwendung ist für die LARS-
Raketen und den Werfer vorgesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 5. Juli 2000

Für das Waffensystem LARS liegt ein Ablöseplan vor. Eine weitere
Verwendung im Heer ist nicht vorgesehen. Die Werfer wurden im Ge-
rätedepot Goch zusammengeführt und werden ± wenn möglich ± im
Rahmen einer Länderabgabe verwertet. Griechenland hat Kaufinte-
resse signalisiert.

Die LARS-Raketen werden ± wie die umlaborierten AT-2 Minenrake-
ten ± mit dem 110 mm-Übungssystem des MARS/MLRS im Rahmen
der Ausbildung verschossen.

78. Abgeordnete
Angelika
Beer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Trifft es zu, wie in der Süddeutschen Zeitung
vom 16. Juni 2000 berichtet, dass die Bun-
desregierung sich in einem Schreiben an das
Bundesverfassungsgericht den Auslandsein-
satz von Wehrpflichtigen offen hält, und folgt
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daraus, dass sie gegebenenfalls von ihrem
Grundsatz abweicht, Wehrpflichtige nur zur
Landesverteidigung einzusetzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 3. Juli 2000

Die Bundesregierung hat im Rahmen eines ± durch einen Vorlagebe-
schluss des Landgerichts Potsdam vom 19. März 1999 ausgelöstes ±
Normenkontrollverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht zur
Verfassungsmäûigkeit der allgemeinen Wehrpflicht mit Schriftsatz
vom 11. November 1999 gegenüber dem Zweiten Senat des Bundes-
verfassungsgerichts Stellung bezogen. Hierauf nimmt die Süddeutsche
Zeitung in ihrem Presseartikel vom 16. Juni 2000 Bezug.

In diesem Schriftsatz hat die Bundesregierung einerseits ihre Rechts-
auffassung dargelegt, dass grundsätzlich ¹auch Soldaten im Grund-
wehrdienst verpflichtet sind, im Rahmen der verfassungsmäûigen
Aufgaben der Bundeswehr überall dort Dienst zu leisten, wo es erfor-
derlich istª.

Andererseits hat sie darauf hingewiesen, dass ¹der Bundesminister
der Verteidigung auf der Basis einer entsprechenden Willensbildung
in der Bundesregierung entschiedenª habe, dass ¹bei bewaffneten
Eeinsätzen im Rahmen von Systemen gegenseitiger kollektiver Sicher-
heit auûerhalb der Landes- und Bündnisverteidigungª (also z. B. bei
Friedensmissionen im Auftrag der Vereinten Nationen wie derzeit
im früheren Jugoslawien) ¹Grundwehrdienstleistende ausschlieûlich
aufgrund freiwilliger Meldung eingesetzt werdenª.

Es ist nicht daran gedacht, von diesem Grundsatz abzuweichen. Dies
zeigt gerade wieder der Beschluss der Bundesregierung vom 24. Mai
2000 zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationa-
len Sicherheitspräsenz im Kosovo, dem der Deutsche Bundestag
am 8. Juni 2000 zugestimmt hat (Drucksache 14/3454 vom 25. Mai
2000). Er lässt die Teilnahme Grundwehrdienstleistender nur auf-
grund freiwilliger Verpflichtung zu.

79. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(CDU/CSU)

Inwieweit gab es in der Vergangenheit Auf-
tragsvergaben des Bundesministeriums der
Verteidigung (BMVg) an die Firma KD+M
W. GmbH bzw. inwieweit war der an diesem
Unternehmen beteiligte J. O. für das BMVg
bisher beraterisch tätig?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2000

Weder die Firma KD+M W. GmbH noch J. O. waren bislang als Auf-
tragnehmer für das Bundesministerium der Verteidigung tätig.
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80. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(CDU/CSU)

Aus welchem Grund wurde das Unternehmen
KD+M W. GmbH ausgewählt, den Rahmen-
vertrag ¹Innovation, Investition und Wirt-
schaftlichkeit in der Bundeswehrª mit zu un-
terzeichnen, und in welcher Höhe sind die hier
zu erwartenden Kosten für vorgenanntes Un-
ternehmen zu taxieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 7. Juli 2000

Die Firma KD+M W. GmbH hat sich am 10. März 2000 um einen
Beitritt zum Rahmenvertrag beworben.

Da das Tätigkeitsfeld der Firma u. a. in der Beratung öffentlich-recht-
licher Anstalten bei der Wandlung in effiziente und wirtschaftlich
orientierte Unternehmen liegt und dies den Zielen des Rahmenvertra-
ges entspricht, bestand kein Grund den gewünschten Beitritt zu ver-
weigern. J. O. hat am 15. März 2000 für die Firma den Beitritt zum
Rahmenvertrag unterzeichnet.

Finanzielle Folgen für den Bundeshaushalt sind mit diesem Beitritt
nicht verbunden. Hieraus ergibt sich keine privilegierte Auftragsver-
gabe, da sich die Rahmenvertragspartner bei der Vergabe von Leis-
tungen dem Wettbewerb stellen müssen.

81. Abgeordneter
Wilhelm Josef
Sebastian
(CDU/CSU)

Welche Folgerungen ± unter besonderer Be-
rücksichtigung der Zukunft des Standortes des
Bundesamtes für Nachrichtenwesen in der Ge-
meinde Grafschaft, Kreis Ahrweiler ± zieht
die Bundesregierung aus der Empfehlung der
Kommission ¹Gemeinsame Sicherheit und
Zukunft der Bundeswehrª unter Punkt 132,
¹Analyse- und Auswertefähigkeitenª, wonach
ein nationales Analyse- und Auswertungszen-
trum unter Zusammenfassung von Bundes-
nachrichtendienst, Amt für Nachrichtenwesen
der Bundeswehr und Nachrichtenwesen der
Teilstreitkräfte in der Nähe von Parlament
und Regierung angesiedelt werden soll, und
welche Relevanz hat die Aussage des Bundes-
ministers der Verteidigung, Rudolf Scharping,
in seinem Begleitschreiben an die Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages zum Kommis-
sionsbericht vom 1. Juni 2000, dass sich die
weit überwiegende Zahl der Empfehlungen
der Kommission mit seinen Vorstellungen
decke, für den Punkt 132 des Kommissionsbe-
richts?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 5. Juli 2000

Die notwendige Reform der Bundeswehr, die Bundesminister Rudolf
Scharping am 14. Juni 2000 nach dem Beschluss der Bundesregierung
eingehend erläutert hat, wird der veränderten geopolitischen und stra-
tegischen Lage Deutschlands, dem neuen Strategischen Konzept der
Allianz und den aus der sicherheits- und verteidigungspolitischen Inte-
gration Europas abzuleitenden Aufgaben Rechnung tragen.

Die Rolle von Nachrichtengewinnung und Aufklärung im neuen Fä-
higkeitsprofil der Streitkräfte wird in den von Bundesminister Rudolf
Scharping entwickelten ¹Eckpfeilern für die konzeptionelle und pla-
nerische Neuausrichtung der Bundeswehrª betont.

Ob und wie das Amt für Nachrichtenwesen davon betroffen ist, wird
sich dann ergeben. In diesem Zusammenhang können Entscheidun-
gen zu treffen sein, die gegebenenfalls die Prüfung von Stationie-
rungsorten nach sich ziehen können. Dabei werden die Belange der
Soldaten, der zivilen Mitarbeiter und deren Familien sowie die Inte-
ressen der Region in die Überlegungen einbezogen.

82. Abgeordnete
Andrea
Voûhoff
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung den Bundeswehr-
standort Wittstock/Brandenburg mit Truppen-
übungsplatz und Garnison erhalten und aus-
bauen, nachdem im Rahmen der Umstruktu-
rierung der Bundeswehr nach den Plänen des
Bundesministeriums der Verteidigung mit fi-
nanziellen Kürzungen zu rechnen ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Schulte
vom 28. Juni 2000

Der Truppenübungsplatz Wittstock und in Folge die Garnison sind
Bestandteil des 1993 vom Deutschen Bundestag gebilligten Truppen-
übungsplatzkonzeptes.

Die Nutzung des Truppenübungsplatzes Wittstock ist unter anderem
auch von dem Ausgang der Verwaltungsrechtsstreite der Anrainerge-
meinden und einiger Privatpersonen gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen der weiteren Nutzung des ehemals durch die
sowjetischen Streitkräfte genutzten Platzes durch die Bundeswehr
abhängig.

In Zusammenhang mit der Reform der Bundeswehr, die Bundesmi-
nister Rudolf Scharping am 14. Juni 2000 nach dem Beschluss der
Bundesregierung eingehend erläutert hat, werden möglicherweise Ent-
scheidungen zu treffen sein, die gegebenenfalls die Prüfung von Sta-
tionierungsorten nach sich ziehen können. Dabei werden die Belange
der Solaten, der zivilen Mitarbeiter und deren Familien sowie die In-
teressen der Region in die Überlegungen einbezogen.
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Sollten als Ergebnis der Untersuchungen konkrete Standortentschei-
dungen notwendig sein, werden, wie in der Vergangenheit auch, der
Deutsche Bundestag und die Länderregierungen konsultiert.

Erkenntnisse, ob sich aus der künftigen Umstrukturierung der Streit-
kräfte Folgerungen für das Truppenübungsplatzkonzept und den
Truppenübungsplatz Wittstock ergeben, liegen derzeit noch nicht vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

83. Abgeordneter
Günter
Baumann
(CDU/CSU)

Sind ¾nderungen des Apothekengesetzes bzw.
der Apothekenbetriebsordnung vorgesehen, in
denen die Versorgung von Altenheimen, Pfle-
geheimen und ähnlichen Einrichtungen mit
Arzneimitteln neu geregelt wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf zur ¾nderung des Apothe-
kengesetzes vorgelegt, der sich unter anderem mit einer vertraglichen
Regelung zur Verbesserung der Arzneimittelversorgung von Heimen
durch Apotheken und der Ausdehnung der Arzneimittelversorgung
durch Krankenhausapotheken auf Rettungsdienste und Pflegeheime
befasst. Dieser Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der parlamenta-
rischen Beratung: Er wurde vom Deutschen Bundestag am 4. Novem-
ber 1999 in Erster Lesung behandelt und an die Ausschüsse überwie-
sen.

84. Abgeordneter
Axel E.
Fischer
(Karlsruhe-Land)
(CDU/CSU)

Welche Mengen radioaktiven Abfalls fallen in
Deutschland jährlich in Krankenhäusern an,
und auf welche Weise werden sie entsorgt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 4. Juli 2000

Die Menge radioaktiven Abfalls, die in Deutschland jährlich in Kran-
kenhäusern anfällt, ist der Bundesregierung aus folgenden Gründen
nicht bekannt:

1. Von der Menge her handelt es sich bei dem radioaktiven Abfall
aus Krankenhäusern vorwiegend um Spritzen, Tücher, Fäkalab-
fälle aus der Anwendung von Radiopharmaka, die nach Abklingen
der Radioaktivität keinen besonderen Anforderungen hinsichtlich
des Strahlenschutzes mehr unterliegen. Die anfallenden radioak-
tiven Stoffe werden nur von den jeweiligen Krankenhäusern nach
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Monaten erfasst, so dass die Aufsichtsbehörden die Übereinstim-
mung mit den in den Genehmigungsbescheiden vorgesehenen Be-
grenzungen überprüfen können. Bundesweite Zusammenstellun-
gen dieser Mengen werden nicht erhoben.

2. Soweit durch die Stilllegung von Bestrahlungsanlagen in Kranken-
häusern Abfälle entstehen, die einer Endlagerung zugeführt wer-
den, werden diese an Landessammelstellen abgeliefert und dort
nicht gesondert, sondern zusammen mit Abfällen aus Forschung
und Industrie gemeinsam erfasst.

Die Entsorgung radioaktiven Abfalls in Krankenhäusern erfolgt auf
verschiedene Weise:

1. Radioaktiver Abfall mit geringen Halbwertszeiten wird teilweise in
den Krankenhäusern gelagert (¹Abklinglagerungª) und nach Un-
terschreitung bestimmter Freigrenzen mit dem übrigen Kranken-
hausabfall entsorgt. Dieser abgeklungene Abfall ist kein radioakti-
ver Abfall mehr und bedarf keiner strahlenschutzrechtlichen Über-
wachung. Überwacht wird jedoch im Rahmen der atomrechtlichen
Aufsicht die Phase des Abklingens sowie die Freigabe und dabei
insbesondere die Einhaltung der notwendigen Abklingzeit.

2. Teilweise werden radioaktive Stoffe nach ihrer Nutzung als Rest-
stoff kommerziell entsorgt, wobei der wiederverwendbare Anteil
für die Herstellung von Strahlenquellen benutzt wird. Soweit der
radioaktive Stoff nicht wiederverwendbar ist, wird er bei Unter-
schreitung bestimmter Freigrenzen konventionell entsorgt, ansons-
ten wird er in der Firma selbst zwischengelagert oder einer Landes-
sammelstelle zugeführt (dazu siehe Nr. 3.).

3. Weitere Möglichkeit der Entsorgung radioaktiven Abfalls ist die
Abgabe an eine Landessammelstelle, wo er je nach Halbwertszei-
ten unterschiedlich behandelt wird. Radioaktive Abfälle mit gerin-
ger Halbwertszeit werden nach Unterschreitung bestimmter Frei-
grenzen entsorgt. Radioaktive Abfälle mit hohen Halbwertszeiten
werden in den Landessammelstellen einer Zwischenlagerung mit
dem Ziel späterer Endlagerung zugeführt. Daten aus den Landes-
sammelstellen über die Menge des speziell in Krankenhäusern
anfallenden radioaktiven Abfalls liegen der Bundesregierung nicht
vor.

85. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung,
dass der im Rahmen des 10. AMG-¾nde-
rungsgesetzes (AMG: Arzneimittelgesetz) für
die Packungsbeilage von Arzneimitteln nach
§ 109 Abs. 1 AMG vorgeschriebene Hinweis
¹Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen
Übergangsvorschriften im Verkehr. Die be-
hördliche Prüfung auf pharmazeutische Quali-
tät, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist
noch nicht abgeschlossen.ª dem europäischen
Recht, insbesondere der Richtlinie 92/27/
EWG widerspricht?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 4. Juli 2000

Nach Auffassung der Bundesregierung steht § 109 Abs. 1 Satz 2 des
Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung des vom Deutschen Bun-
destag beschlossenen Zehnten Gesetzes zur ¾nderung des Arzneimit-
telgesetzes im Einklang mit europäischem Recht. Insbesondere wider-
spricht die durch die Bestimmung vorgeschriebene Kennzeichnung
nicht der Richtlinie 92/27/EWG. Es erscheint bereits zweifelhaft,
ob die genannte Richtlinie über die Etikettierung und die Packungs-
beilage für Arzneimittel, die sich noch im Nachzulassungsverfahren
befinden, ohne Beachtung der daraus folgenden Besonderheiten An-
wendung finden kann, denn nach Artikel 1 Abs. 1 der genannten
Richtlinie betrifft diese Richtlinie die Etikettierung und die
Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II
bis V der Richtlinie 65/65/EWG anwendbar sind, also zugelassene
Humanarzneimittel. So ist etwa die ¹Nummer der Genehmigung für
das Inverkehrbringenª nach Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe l bei solchen
Arzneimitteln nicht möglich, deren Nachzulassung noch nicht erfolgt
ist. Im Übrigen handelt es sich bei der Kennzeichnungspflicht auch
um einen gesundheitsdienlichen Hinweis für den Verbraucher, der
nach Artikel 7 der Richtlinie 92/27/EWG zulässig ist.

86. Abgeordnete
Beatrix
Philipp
(CDU/CSU)

Falls nein, wie glaubt die Bundesregierung ge-
gen einen pharmazeutischen Unternehmer we-
gen Nichtaufnahme dieses nach der Richtlinie
nicht vorgeschriebenen Hinweises vorgehen
zu können, obwohl doch Artikel 9 der genann-
ten Richtlinie ausdrücklich bestimmt, dass die
Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von
Arzneimitteln in ihrem Hoheitsgebiet nicht
aus Gründen, die mit der Packungsbeilage zu-
sammenhängen, untersagen oder verhindern
dürfen, sofern diese mit den Vorschriften die-
ses Kapitels (gemeint: der Richtlinie 92/27/
EWG) übereinstimmt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 4. Juli 2000

Die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln fällt in die Zustän-
digkeit der Länder. Im Übrigen widerspricht § 109 Abs. 1 Satz 2
Arzneimittelgesetz in der Fassung des vom Deutschen Bundestag be-
schlossenen Zehnten Gesetzes zur ¾nderung des Arzneimittelgesetzes
wie in der vorangegangenen Antwort ausgeführt, nach Ansicht der
Bundesregierung nicht den Vorgaben der Richtlinie 92/27/EWG.

87. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Aus welchen Gründen darf für die Beitragsbe-
messung von Selbständigen in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht mehr wie früher
die betriebswirtschaftliche Auswertung des
Steuerbüros, sondern nur noch der Einkom-
mensteuerbescheid verwendet werden?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Die Beitragsbemessung von Selbständigen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist in § 240 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
(SGB V) geregelt. Danach gilt, dass für freiwillige Mitglieder, die
hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, als beitragspflichtige
Einnahmen für den Kalendertag der 30. Teil der monatlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze (§ 223), bei Nachweis niedrigerer Einnahmen
jedoch mindestens der 40. Teil der monatlichen Bezugsgröûe gilt.
Veränderungen der Beitragsbemessung auf Grund eines vom Versi-
cherten geführten Nachweises nach § 240 Abs. 4 Satz 2 können nur
zum ersten Tag des auf die Vorlage dieses Nachweises folgenden Mo-
nats wirksam werden. Die Sätze 2 und 3 des § 240 Abs. 4 SGB V
wurden durch Gesetz vom 21. Dezember 1992 angefügt. Diese Neu-
regelung durch das Gesundheitsstrukturgesetz hat unverändert Be-
stand. Eine ¾nderung der von der alten Regierungskoalition getroffe-
nen Rechtslage ist damit nicht erfolgt. Bei dem in der Frage geschil-
derten Sachverhalt handelt es sich deshalb zunächst nicht um ein ge-
setzgeberisches, sondern um ein Rechtsanwendungsproblem.

Von Seiten der Spitzenverbände der Krankenkassen wurde auf Nach-
frage mitgeteilt, dass die ¹Prüfdienste des Bundes und der Länderª
nach § 274 SGB V in einem Grundsatzpapier zum Thema ¹Beiträge
der freiwillig versicherten hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen
zur Kranken- und Pflegeversicherungª darüber informiert haben, wel-
che Nachweise die Krankenkassen bei der Beitragseinstufung Selb-
ständiger zu berücksichtigen haben. Danach scheidet eine objektive
Ermittlung des Einkommens Selbständiger ohne die Heranziehung
amtlicher Unterlagen der Finanzverwaltung aus (vgl. BSG vom
26. September 1996, 12 RK 18/95, 46/95 und 13/96). Folgerichtig
sind die Krankenkassen beim Nachweis der Einnahmen freiwillig ver-
sicherter Selbständiger nicht nur auf deren Angaben, sondern vor
allem auf die von ihnen vorgelegten amtlichen Unterlagen, insbeson-
dere Einkommensteuerbescheide und Vorauszahlungsbescheide der
Finanzämter, angewiesen.

88. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Hält die Bundesregierung es für vertretbar,
dass der Steuerbescheid für das Jahr 1999 frü-
hestens im August vorliegt, die Krankenkas-
sen für die Einstufung aber einen Bescheid bis
Ende April brauchen und daher auf den Steu-
erbescheid von 1998 zurückgreifen, der längst
nicht mehr der aktuellen wirtschaftlichen Si-
tuation des Selbständigen entsprechen muss?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Der Bundesregierung liegen zu der kritisierten Vorgehensweise der
Krankenkassen keine eigenen Erkenntnisse vor. Von Seiten der Spit-
zenverbände der Krankenkassen wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass
die Einkommen freiwillig Versicherter in bestimmten Abständen, z. B.
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einmal jährlich, überprüft werden. Danach wird bei freiwillig versi-
cherten Selbständigen in der Regel auf den letzten Steuerbescheid zu-
rückgegriffen. Weichen die aktuellen Verhältnisse hiervon ab, können
auch andere Unterlagen, z. B. ein Vorauszahlungsbescheid, vorgelegt
werden.

89. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Hält die Bundesregierung es für hinnehmbar,
dass auf Grund dieser Praxis die Einstufung
oft deutlich zu hoch ausfällt, im Falle einer
Überzahlung aber keine Rückerstattung an
den Selbständigen erfolgt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Hier wird zunächst auf die Antwort zur vorhergehenden Frage Bezug
genommen. Danach gilt, dass nach § 240 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB V
Veränderungen der Beitragsbemessung auf Grund eines vom Ver-
sicherten geführten Nachweises erst mit Beginn des Folgemonats be-
rücksichtigt werden können. Dies gilt im Übrigen auch, soweit in der
Vergangenheit zu niedrige Beiträge gezahlt wurden. Aus Gründen der
erforderlichen Verlässlichkeit der Beitragsbemessung ist eine ¾nde-
rung dieser Rechtslage nicht beabsichtigt.

90. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(F.D.P.)

Hält die Bundesregierung an der Auffassung
fest, dass freiwillig Versicherte einen Mindest-
beitrag bezahlen müssen, auch wenn ihre Ein-
nahmen nur sehr gering sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Die geltende Regelung zu den Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen
für freiwillig Versicherte ist zu Zeiten der alten Regierungskoalition in
Kraft gesetzt worden. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass mit dem
GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000, das am 1. Januar 2000 in Kraft
getreten ist, für freiwillig versicherte Rentner durch § 240 Abs. 4
Satz 5 SGB V bereits eine Reduzierung der Beitragslast vorgenom-
men worden ist. Danach gilt die Mindestbeitragsbemessungsgrenze
nicht mehr für freiwillige Mitglieder, die die Voraussetzungen für den
Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung er-
füllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags
mindestens 9/10 der zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mitglied oder
familienversichert waren.

Mit dieser Neuregelung ist bereits eine Verbesserung der unter der al-
ten Regierungskoalition geschaffenen unbefriedigenden Rechtslage
erreicht worden. Ob und inwieweit weitere Erleichterungen für frei-
willig Versicherte mit geringen Einnahmen möglich sind, bedarf noch
der Klärung.

Deutscher Bundestag ± 14. Wahlperiode Drucksache 14/3893± 49 ±



91. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Wie gedenkt die Bundesregierung die wissen-
schaftliche Erforschung der Krankheit Sarkoi-
dose zu intensivieren und die medizinische
Versorgung sowie die unmittelbare Krank-
heitsbewältigung bei Sarkoidose-Patienten zu
verbessern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Christa Nickels
vom 6. Juli 2000

Die Bundesregierung erkennt an, dass es sich bei der Sarkoidose um
eine Krankheit handelt, die bei den Betroffenen zu erheblichem indi-
viduellen Leid und einem deutlichen Verlust an Lebensqualität führen
kann.

In Kenntnis des Umstandes, dass insbesondere Selbsthilfe zur Verbes-
serung der Lebensqualität von kranken und behinderten Menschen
sowie Erfahrungsaustausch, gegenseitige Unterstützung und umfas-
sende Information der Betroffenen zu einer besseren individuellen
Krankheitsbewältigung beitragen können, hat das Bundesministerium
für Gesundheit 1995 mit einer kontinuierlichen Förderung der Deut-
schen Sarkoidose-Vereinigung begonnen. Die Höhe der jährlichen Zu-
wendung beläuft sich auf ca. 65 000 DM. Diese Mittel ermöglichen
der Deutschen Sarkoidose-Vereinigung eine professionelle Arbeit im
Interesse der betroffenen Menschen. Dies umfasst auch die Suche
nach Möglichkeiten zur Erforschung der zz. noch nicht ausreichend
aufgeklärten Krankheitsursachen. Darüber hinaus erhält die Deutsche
Sarkoidose-Vereinigung regelmäûig Mittel zur Durchführung von Ta-
gungen bzw. zur Realisierung von Veröffentlichungen zum Thema
Sorkoidose i. H. v. durchschnittlich ca. 10 000 DM jährlich.

Als weitere Maûnahme hat das Bundesministerium für Gesundheit
1995 eine Studie ¹Chronische Sarkoidose ± Erfassung der Lebensqua-
lität und Krankheitsbewältigungª in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse
dieser Studie wurden in der Schriftenreihe des Bundesministeriums
für Gesundheit als Band 88 veröffentlicht. Nach Aussage der Deut-
schen Sarkoidose-Vereinigung hat diese Studie wesentlich dazu beige-
tragen, dass man sich über die Grenzen der Bundesrepublik Deutsch-
land hinaus ± auch im Bereich der Forschung ± mit dieser Krankheit
auseinandersetzt.

Was die wissenschaftliche Forschung betrifft, so können qualifizierte
Forschungsanträge, z. B. im Bereich der Grundlagen- oder klinischen
Forschung, bei der von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten
Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt werden.

Ein spezifisches Förderprogramm der Bundesregierung für diese
Krankheit ist gegenwärtig nicht in Vorbereitung.

Der Bundesregierung sind in der Versorgung von Sarkoidose-Patien-
ten in der Bundesrepublik Deutschland keine Defizite bekannt, die
ein Handeln der Bundesregierung im Rahmen ihrer Kompetenzen
notwendig machen würde. Gemäû des grundgesetzlich verankerten
föderalen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland und der damit
verbundenen Kompetenzverteilung wird auf die primäre Zuständig-
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keit der Länder für die Gesundheitsversorgung sowie die bedeutende
Rolle und Funktion der Selbstverwaltungsorgane, z. B. der gesetz-
lichen Krankenkassen, der kassenärztlichen Vereinigungen und Lan-
desärztekammern, verwiesen.

In der Bundesrepublik Deutschland stehen universitäre und andere
Behandlungszentren zur Verfügung, in denen Sarkoidose-Kranke mit
den verschiedenen Manifestationsformen der Erkrankung behandelt
werden können. Moderne diagnostische Methoden sind ebenfalls in
verschiedenen medizinischen Einrichtungen verfügbar.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

92. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Wie konzipiert die Bundesregierung vor dem
Hintergrund der am 14. Juni 2000 in Emden
stattgefundenen Konferenz der Schiffbautech-
nischen Gesellschaft sowie der jüngsten Tan-
ker-Havarien auf Nord- und Ostsee eine zu-
künftig effektivere Ölschadenbekämpfung
durch die Geräte der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes in nationalen und in-
ternationalen Gewässern, vor dem Hinter-
grund der in den 80er Jahren entwickelten
Doppelrumpftechnik für die im Dienst der
Marine stehenden Boote ¹Bottsandª und
¹Eversandª und der bereits im In- und Aus-
land mit dieser Technik gemachten Erfahrun-
gen?

93. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung
Untersuchungen unabhängiger Gremien, wel-
che die unterschiedlichen Abschöpfungstech-
niken der vom Bund betriebenen Schiffe
¹Neuwerkª, ¹Scharhörnª und ¹Mellumª ei-
nerseits und der Schiffe ¹Bottsandª und
¹Eversandª andererseits objektiv beurteilen
vor dem Hintergrund der zukünftigen Verwen-
dungsmöglichkeiten für die beiden letztge-
nannten, mit der Doppelrumpftechnik ausge-
statteten Schiffe?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 4. Juli 2000

Des engen Sachzusammenhanges wegen werden die Fragen 92 und
93 zusammengefasst beantwortet.
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Bund und Küstenländer arbeiten bei der Bekämpfung von Meeresver-
schmutzungen nach der am 29. April 1975 geschlossenen und am
27. April 1995 modifizierten Bund/Länder-Vereinbarung (u. a. Einbe-
ziehung von Mecklenburg-Vorpommern) zusammen. Die Zusammen-
arbeit wird in einem Bund-Länder-Ausschuss koordiniert. Hier wer-
den insbesondere die Bekämpfungsstrategien, Systemkonzepte und
Beschaffungsprogramme, ferner die technischen Grundsätze für Be-
schaffung und Betrieb der Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die
Durchführung von Übungen abgestimmt.

Die von Bund und Küstenländern betriebene Auswahl und Beschaf-
fung von Systemen für die mechanische, chemische und biologische
Schadstoffunfallbekämpfung im See- und Küstenbereich wurde von
Anfang an durch Studien begleitet und richtet sich an internationalen
Vorgaben (IMO, Bonn- und Helsinki-Übereinkommen) bzw. bilatera-
len (DENGER-, NETHGER-Plan), die einer ständigen Fortschrei-
bung unterliegen, aus.

Die bei Schadstoffbekämpfungseinsätzen gesammelten Erfahrungen
und im Routinebetrieb festgestellten Mängel werden unmittelbar auf-
gegriffen und für die praktische Nutzung bei der Schadstoffunfall-
bekämpfung verwertet. Hierzu sind zum Teil umfangreiche Versuche
und Erprobungen ± auch unter Beteiligung unanbhängiger Dritter ±
erforderlich.

Den Schiffen ¹Neuwerkª, ¹Mellumª, ¹Scharhörnª, ¹Bottsandª und
¹Eversandª liegt die gleiche Abschöpftechnologie (Wehrsystem) zu
Grunde. Für das Eingrenzen des auf der Wasseroberfläche schwim-
menden Öls nutzen die Schiffe ¹Neuwerkª, ¹Mellumª und ¹Schar-
hörnª seitlich ausfahrende Sweeping-Arme, die Schiffe ¹Bottsandª
und ¹Eversandª die Klappschifftechnik.

Die heute bekannten unterschiedlichen mechanischen Abschöpftech-
niken (z. B. Wehrsystem, Deichsystem, Adhäsionssystem, Loch im
Wasser-System) wurden bereits durch umfangreiche Studien Dritter
bewertet und werden innerhalb des ihnen jeweils eigenen Einsatzspek-
trums durch Bund und Küstenländer genutzt. Die Schiffe ¹Bottsandª
und ¹Eversandª sollen auch künftig weiter im Rahmen der Bund/
Länder-Vereinbarung eingesetzt werden.

94. Abgeordneter
Klaus
Brähmig
(CDU/CSU)

In welchem Zeitraum beabsichtigt die Bundes-
regierung die Ortsdurchfahrt Pirna Südost ei-
ner Lärmsanierung an bestehenden Eisen-
bahnstrecken zuzuführen, und welche Maû-
nahmen zur Lärmsanierung sind an der Orts-
durchfahrt Pirna Südost geplant?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegfried Scheffler
vom 4. Juli 2000

Eine Lärmsanierung an bestehenden Eisenbahnstrecken speziell im
Südosten der Ortsdurchfahrt Pirna wird derzeit nicht geplant.
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In der Aufstellung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen ¹Vordringlichste Härtefälle für eine Lärmsanierung
an bestehenden Eisenbahnstrecken ± Stand 1. Dezember 1999ª, die
mit Schreiben des ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretärs
Lothar Ibrügger vom 13. Dezember 1999 an alle Abgeordneten des
Deutschen Bundestages verteilt wurde, ist in der Ortsdurchfahrt Pirna
vielmehr ein Abschnitt beiderseits des Hauptbahnhofs von insgesamt
3,1 km Länge aufgeführt. Da diese Liste Maûnahmen für einen Re-
alisierungszeitraum von etwa zwei Jahren umfaût, kann von einer
Ausführung der Arbeiten bis Ende 2001 ausgegangen werden. Vor-
aussetzung dafür ist allerdings, dass im weiteren Planungs- und
Genehmigungsprozess keine unvorhersehbaren Verzögerungen auf-
treten. Welche konkreten Maûnahmen der Vorhabenträger DB Netz
AG in der für das Bundesland Sachsen zuständigen Niederlassung
Südost hier im Detail plant, ist der Bundesregierung nicht bekannt.

95. Abgeordneter
Klaus
Brähmig
(CDU/CSU)

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die
Kosten für die Lärmsanierung in Pirna, und
gibt es weitere Streckenabschnitte im Wahl-
kreis 317 (Pirna ± Sebnitz ± Bischofswerda),
die zukünftig einer Lärmsanierung bedürfen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Siegfried Scheffler
vom 4. Juli 2000

Da die Bundesregierung für die geplanten Maûnahmen in Pirna über
keine detaillierten Informationen verfügt, sind ihr auch keine Kosten-
schätzungen dazu möglich.

Ob es weitere Streckenabschnitte im Wahlkreis 317 gibt, die die
± allen Angehörigen des Deutschen Bundestages bereits mitgeteilten ±
Kriterien für das Vorliegen eines Härtefalls erfüllen, ist der Bundesre-
gierung nicht bekannt und auch nur mit erheblichem Aufwand in Er-
fahrung zu bringen. Festzuhalten ist allerdings, dass der durch die Un-
tätigkeit der früheren Regierungen auf diesem Gebiet entstandene
Nachholbedarf für Lärmsanierung an bestehenden Eisenbahnstrecken
vorerst nur in denjenigen Härtefällen Maûnahmen erlaubt, in denen
die entsprechenden Eingriffsgrenzwerte für Lärmsanierung an be-
stehenden Bundesfernstraûen um etwa 15 dB (A) überschritten wer-
den.

96. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass
von den ursprünglich für das Transrapid-
Projekt Hamburg±Berlin veranschlagten
Haushaltsmitteln noch rd. 4,1 Mrd. DM für
alternative Anwendungsstrecken eingeplant
sind, nachdem rd. 1 Mrd. DM zum Ausbau
der Schienenstrecke Hamburg±Büchen±Berlin
und eine weitere Mrd. DM für die Versuchs-
anlage im Emsland vorgesehen sind, und wenn
nicht, wie sind die genauen Werte?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 4. Juli 2000

Für die Transrapidstrecke Berlin±Hamburg, die jetzt nicht mehr wei-
terverfolgt wird, war in der Finanzplanung des Bundes ein Gesamtbe-
trag von 6,1 Mrd. DM vorgesehen. Dieser Betrag ± abzüglich der be-
reits für das Projekt Berlin±Hamburg getätigten Ausgaben sowie der
zum Ausbau der Eisenbahnstrecke Hamburg±Büchen±Berlin vorgese-
henen Mittel von bis zu 1 Mrd. DM ± bleibt für die Zukunfts-
sicherung der deutschen Magnetschwebebahntechnik und den Bau
einer effizienten Alternativstrecke in der Planung. Es ist nicht vorge-
sehen, für den Ausbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland
1 Mrd. DM auszugeben. Betrieb und Unterhalt sind bis 10/2000 ge-
sichert. Zur Finanzierung des Betriebs und Unterhalts nach diesem
Zeitraum finden zurzeit Verhandlungen mit der Industrie statt.

97. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, für den Bau ei-
ner Magnetschwebebahn Metrorapid in Nord-
rhein-Westfalen über die veranschlagten Mit-
tel für alternative Anwendungsstrecken gemäû
Frage 96 hinaus Haushaltsmittel bereit zu stel-
len, und wenn ja, in welcher Höhe?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 4. Juli 2000

Alle fünf von den Bundesländern eingebrachten Projektvorschläge
sind derzeit Gegenstand einer vergleichenden Bewertung im Rahmen
einer Vorstudie unter Federführung der Deutschen Bahn AG. Erst
wenn die daran anschlieûenden Machbarkeitsuntersuchungen für die
ausgewählten und vertieft zu untersuchenden Strecken abgeschlossen
sind, wird über die Finanzierung zu entscheiden sein.

98. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

In welchem Haushaltstitel im Entwurf des Ein-
zelplans 12 (Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen) für 2001 ist der
Ausbau der Eisenbahnstrecke Hamburg±Bü-
chen±Berlin veranschlagt und welche Beträge
sind für diese Maûnahme bei diesem Titel vor-
gesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 3. Juli 2000

Im Einvernehmen mit der Deutschen Bahn AG (DB AG) wird als
2. Ausbaustufe des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 2, die
Strecke Hamburg±Büchen±Berlin, für eine Streckengeschwindigkeit
von 200 bis 230 km/h ertüchtigt. Für diesen Ausbau werden Bundes-
mittel in Höhe von 1 Mrd. DM in den Jahren 2001 bis 2004/05 zur
Verfügung gestellt. Die Bundesmittel sind im Einzelplan 12 Kapitel
1222 ¹Eisenbahnen des Bundesª Titel 891 01 ± Baukostenzuschüsse
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für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes ±
im Finanzplanungszeitraum veranschlagt und verfügbar.

99. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Welche Teilmaûnahmen für den Ausbau die-
ser Strecke sind für 2001 und welche Teilmaû-
nahmen sind bis zur Fertigstellung für die Fol-
gejahre vorgesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 3. Juli 2000

Um das Ausbauziel zu erreichen, muss die Strecke mit der für diese
höheren Geschwindigkeiten notwendigen Signal- und Sicherungs-
technik (LZB bzw. FZB) ausgerüstet und die noch vorhandenen 52
Bahnübergänge beseitigt werden. Weiterhin ist die Oberleitungsanla-
ge, sofern sie noch nicht für diese Geschwindigkeiten geeignet ist,
anzupassen. Diese Maûnahmen werden verteilt auf den gesamten
Realisierungszeitraum abschnittsweise durchgeführt. Die dafür er-
forderlichen Planungen wurden durch die DB AG im Mai 2000 be-
auftragt. Die einzelnen Realisierungsschritte stehen demzufolge der-
zeit noch nicht fest.

100. Abgeordneter
Rainer
Funke
(F.D.P.)

Wie ist der von der Bundesregierung und vom
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn
AG, Hartmut Mehdorn, angekündigte zügige
Ausbau der Schienenverbindung zwischen
Hamburg und Berlin mit dem im Haushalts-
entwurf 2001 um lediglich 90 Mio. DM gestie-
genen Ansatz für Investitionen in das Schie-
nennetz zu vereinbaren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Im Entwurf zum Bundeshaushalt 2001 steigen die Investitionen in
die Schienenwege des Bundes gegenüber dem Jahr 2000 real nur um
rd. 90 Mio. DM, gegenüber dem zurzeit geltenden Finanzplan je-
doch um rd. 230 Mio. DM. Die Steigerung des geltenden Finanz-
plans im Jahre 2001 entspricht der Jahresrate, die für den weiteren
Ausbau der Strecke Hamburg±Büchen±Berlin auf eine Streckenge-
schwindigkeit von 200 bis 230 km/h vorgesehen ist.

101. Abgeordneter
Rainer
Funke
(F.D.P.)

Haben die Bundesregierung oder die Deutsche
Bahn AG konkrete Pläne zur Realisierung des
Ausbaus, sowohl im Hinblick auf Art und Um-
fang der Maûnahmen wie auch im Hinblick
auf deren Abdeckung durch Haushaltsmittel?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Im Einvernehmen mit der Deutschen Bahn AG wird die vorhandene
Strecke Hamburg±Büchen±Berlin für eine Streckengeschwindigkeit
von 200 bis 230 km/h in den nächsten Jahren ertüchtigt. Das bedeu-
tet, dass die Strecke mit entsprechender Signal- und Sicherungstech-
nik auszurüsten ist, die noch vorhandenen 52 Bahnübergänge zu be-
seitigen sind und die Oberleitungsanlage diesen höheren Geschwin-
digkeiten anzupassen ist. Die Bundesregierung hat dafür aus dem Fi-
nanzvolumen des Transrapid insgesamt 1 Mrd. DM im Finanzpla-
nungszeitraum 2001 bis 2004 bereitgestellt.

102. Abgeordneter
Rainer
Funke
(F.D.P.)

Plant die Bundesregierung, etwaige höhere Er-
löse beim Verkauf der Eisenbahnerwohnun-
gen zu Gunsten von Investitionen in die Schie-
nenverbindung zwischen Hamburg und Berlin
einzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Über eine Verwendung etwaiger Mehrerlöse könnte erst zu gegebe-
ner Zeit entschieden werden.

103. Abgeordneter
Dr. Helmut
Haussmann
(F.D.P.)

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, um weder im Investitionsprogramm
noch im ¹Anti-Stau-Programmª befindliche
Straûenverkehrsprojekte auf absehbare Zeit
bauen zu können, insbesondere die zahlrei-
chen planfestgestellten Projekte in Baden-
Württemberg wie z. B. die Ortsumgehung
Metzingen im Zuge der B 28?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 6. Juli 2000

Bei der Aufstellung künftiger Finanzierungsprogramme nach 2003
wird geprüft werden, inwieweit der dann vorgegebene Finanzrah-
men die Aufnahme planfestgestellter Projekte ± wie die Ortsumge-
hung Metzingen im Zuge der B 28 ± zulassen wird. Hierbei ist zu
bedenken, dass bei der Fülle von Projekten mit vergleichbarem Pla-
nungsstand die Ortsumgehung Metzingen mit einer Reihe anderer
ebenfalls dringlicher Maûnahmen in Baden-Württemberg konkur-
riert. Unabdingbare Voraussetzung ist jedoch die weitere vordringli-
che Einstufung des Projektes in den künftigen Bedarfsplan für die
Bundesfernstraûen durch den Deutschen Bundestag bei der Novel-
lierung des Fernstraûenausbaugesetzes.
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104. Abgeordneter
Dr. Helmut
Haussmann
(F.D.P.)

Warum wurde im Zuge der B 28 der zweite
Bauabschnitt von Reutlingen bis zum Bahn-
wärterhaus in das Investitionsprogramm auf-
genommen, die anschlieûende Ortsumgehung
Metzingen jedoch nicht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 6. Juli 2000

Der zweite Bauabschnitt der B 28 zwischen Reutlingen/O und Bahn-
wärterhaus wurde am 26. November 1997 dem Verkehr übergeben.
Der im Investitionsprogramm enthaltene Betrag dient der Restab-
wicklung der Maûnahme. Bei der anschlieûenden Ortsumgehung
Metzingen handelt es sich um eine eigenständige Maûnahme.

105. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu
unternehmen, dass Bürger der EU für Jachten
mit einer Gesamtlänge von über 7 m seit dem
10. Januar 2000 beim Einreisen in griechische
Gewässer eine ¹Einreisegebührª in Höhe von
umgerechnet rund 12 DM bezahlen müssen
und beim Verlassen und Wiedereinreisen in-
nerhalb von vier Wochen abermals eine ¹Ein-
reisegebührª, die dann noch höher als 12 DM
ist, erhoben wird?

106. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Wie lässt sich nach Ansicht der Bundesregie-
rung eine solche ¹Einreisegebührª mit dem
in der Europäischen Gemeinschaft geltenden
Recht vereinbaren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Wegen des Sachzusammenhangs werden beide Fragen gemeinsam
beantwortet.

Die Bundesregierung hatte bereits die deutsche Botschaft in Athen
gebeten, den Sachverhalt zu ermitteln. Der Bericht der Botschaft hat
die Situation im Wesentlichen bestätigt. Sie hat bereits auf Arbeits-
ebene sowohl gegenüber der nationalen Tourismusorganisation als
auch gegenüber dem Handelsministerium ihre ablehnende Haltung
gegenüber der neuen Regelung, zum Ausdruck gebracht.

Die Bundesregierung hat Zweifel an der Vereinbarkeit der griechi-
schen Maûnahmen mit EU-Recht. Sie hat daher die Europäische
Kommission mit Schreiben vom 25. April 2000 unterrichtet und um
Prüfung der griechischen Regelung auf ihre Vereinbarkeit mit Ge-
meinschaftsrecht gebeten. Eine Antwort steht noch aus. Weitere
Schritte (gemeinsame Demarche betroffener EU-Mitgliedstaaten)
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werden nach vorliegen der Stellungnahme der Europäischen Kom-
mission zu prüfen sein.

107. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Wie hat sich das Verkehrsaufkommen auf der
Straûe und auf der Schiene an den Grenzüber-
gängen Waidhaus und Furth im Wald in den
letzten 10 Jahren entwickelt, und wie sind die
Prognosen für die nächsten Jahre, insbesonde-
re unter dem Aspekt der Vollendung der EU-
Osterweiterung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 11. Juli 2000

Straûenverkehr

Am Grenzabschnitt Bayern/Tschechische Republik und für die ein-
zelnen Grenzzollstellen Waidhaus und Furth im Wald zeigt sich über
die letzten zehn Jahre betrachtet kein eindeutiges Bild im Verkehrs-
aufkommen, was eine Prognose erschwert.

Insgesamt wurde am gesamten Grenzabschnitt Bayern/Tschechische
Republik nach fast kontinuierlichem Anstieg im Jahre 1996 mit
knapp 25,1 Millionen ein- und ausfahrenden Kraftfahrzeugen das
Maximum im Verkehrsaufkommen gemessen (s. Tabelle). Seither
zeigt sich eine abnehmende Tendenz (1999: 21,5 Millionen Kraft-
fahrzeuge). Während das Verkehrsaufkommen am Grenzübergang
Furth im Wald in den letzten Jahren starken Schwankungen unter-
lag, zeigt sich für die Grenzzollstelle Waidhaus ± insbesondere nach
Öffnung des Grenzübergangs Waidhaus-Autobahn im Januar 1998
± eine Zunahme des Verkehrsaufkommens. Hier dürfte in den näch-
sten Jahren die Anzahl von 5 Millionen Kraftfahrzeugen jährlich im
ein- und ausfahrenden Verkehr überschritten werden.

Ein etwas eindeutigeres Bild zeigt sich bei Betrachtung des Verkehrs-
aufkommens nach der Fahrzeugart, insbesondere für das Güterkraft-
verkehrsaufkommen, das jedoch einen vergleichsweise geringen An-
teil am Gesamtverkehrsaufkommen hat. 1999 wurde hier nach konti-
nuierlichem Anstieg ein Anteil von 8 % (1990: 5 %) erreicht, was
einem Verkehrsaufkommen von knapp 1,8 Millionen Fahrzeugen
entspricht. Groûe Bedeutung für den grenzüberschreitenden Güter-
kraftverkehr hat die Grenzzollstelle Waidhaus gewonnen, insbeson-
dere durch Öffnung des Autobahngrenzübergangs. Hier wurden
1999 mehr als 600 000 Fahrzeuge gezählt, was einem Anteil von
14 % am dortigen Verkehrsaufkommen entspricht. An der Grenzzoll-
stelle Furth im Wald ist dagegen das Güterkraftverkehrsaufkommen
entsprechend dem Trend im Gesamtverkehr seit einigen Jahren und
insbesondere seit Öffnung des Grenzübergangs Waidhaus-Autobahn
abnehmend, hat jedoch immer noch einen Anteil von 10 % am Ge-
samtverkehr, der über diese Grenzzollstelle abgewickelt wird.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich der grenzüberschrei-
tende Personenverkehr und in noch stärkerem Maûe der grenzüber-
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schreitende Güterkraftverkehr in Zukunft weiter zum Grenzüber-
gang Waidhaus-Autobahn verlagern wird, insbesondere nach Lü-
ckenschluss der A 6 zwischen Amberg und Waidhaus.

Schienenverkehr:

Bezüglich des Schienenpersonenverkehrs für den Grenzübergang
Waidhaus liegt gemäû DB AG kein Zahlenmaterial vor, da es sich
hierbei um einen Übergang handelt, der nur im Nahverkehr benutzt
wird, und die Zahlen des Nahverkehrs nicht erhoben werden.

Laut DB AG liegen im Fernverkehr für den Grenzübergang Furth
im Walde keine Zahlen für die Jahre 1990 bis 1998 vor. Im Jahre
1999 betrug das Aufkommen im Personenfernverkehr 125 000 Per-
sonen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung im Schienengüter-
verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tsche-
chischen Republik. Eine Aufteilung nach Grenzübergängen ist nach
Auskunft der DB AG derzeit nicht möglich.

Wechselverkehr Tschechien ± Deutschland
Verkehrsaufkommen

in t
Verkehrsleistung

in tkm
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

6 940 300
6 923 618
7 287 126
7 039 449
6 647 268
6 902 382
7 425 639

935 626 030
984 570 791

1 015 700 759
956 395 079
954 248 353

1 026 203 779
1 158 187 604

Wechselverkehr Deutschland ± Tschechien
Verkehrsaufkommen

in t
Verkehrsleistung

in tkm
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1 832 460
1 184 982
1 654 839
2 214 484
2 423 691
2 429 015
2 589 916

441 645 048
310 480 116
386 142 489
560 656 389
568 944 545
562 520 257
630 808 171

108. Abgeordneter
Josef
Hollerith
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen wird die Bundesregie-
rung ergreifen, um den Lärmschutz an der
Bahn in der Gemeinde Vaterstetten zu verbes-
sern?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Da durch die Untätigkeit der früheren Regierungen auf dem Gebiet
des Lärmschutzes ein erheblicher Nachholbedarf für Lärmsanierung
an bestehenden Eisenbahnstrecken entstanden ist, erlauben die be-
grenzten finanziellen Möglichkeiten Abhilfemaûnahmen vorerst nur
in gravierenden Härtefällen. So können in der jetzigen Anlaufphase
für das Sonderproramm der heutigen Bundesregierung zunächst nur
Maûnahmen in den Fällen gefördert werden, in denen die entspre-
chenden Eingriffsgrenzwerte für Lärmsanierung an bestehenden
Bundesfernstraûen um etwa 15 dB (A) überschritten werden und da-
mit eine weit mehr als doppelt so hohe Lärmbelastung vorliegt. Der
Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass diese Bedin-
gungen an der Bahn in der Gemeinde Vaterstetten erfüllt wären.

109. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

Warum sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung beim geplanten Stellenabbau und bei der
Schlieûung von Dienststellen des Deutschen
Wetterdienstes überproportional Standorte in
den neuen Bundesländern betroffen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 12. Juli 2000

Konkrete Aussagen über die regionale Verteilung eventuell zu schlie-
ûender Dienststellen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können
zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Derzeit werden Kon-
zepte im DWD entwickelt, die eine weiterhin bedarfsgerechte Kun-
denbetreuung ermöglichen sollen. Die Schlieûung von Dienststellen
in bestimmten Regionen der Bundesrepublik ist nicht präjudiziert.

110. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

Wie soll nach Auffassung der Bundesregie-
rung bei der Schlieûung von Dienststellen des
Deutschen Wetterdienstes die notwendige ter-
ritoriale Betreuung von Wirtschaft, Öffentlich-
keit, Staats- und Kommunalorganen gewähr-
leistet bleiben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 12. Juli 2000

Eine wichtige Randbedingung bei der Konzeptentwicklung ist die
Betreuung privater und öffentlicher Kunden, besonders bei den Un-
terstützungsleistungen für den Katastrophenschutz. Ein Teilrückzug
aus der Fläche ist nicht auszuschlieûen, wenn durch Ausschöpfen ge-
eigneter Rationalisierungspotenziale eine adäquate Aufgabenerfül-
lung erreicht werden kann. Die Gewährleistung einer bedarfsgerech-
ten Dienstleistung seitens DWD bleibt dabei prioritär. Diese wird
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nicht allein durch das Kriterium der Ortsnähe, sondern in hohem
Maûe auch durch die qualitative Ausgestaltung kundenorientierter
Angebote bestimmt.

111. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, ob analog
dem Muster Berlin ein Bürgerbüro Dresden
zur Versorgung des Ballungsraumes Oberes
Elbtal mit meteorologischen Dienstleistungen
vorgesehen ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 12. Juli 2000

Das im Juni 2000 von den Berliner Verkehrsbetrieben eröffnete Bür-
gerbüro Berlin, an dem sich der DWD beteiligt, ist in erster Linie als
Teil der Öffentlichkeitsarbeit des DWD konzipiert worden. Es bleibt
abzuwarten, ob dieser Service angenommen wird und sich bewährt.
Es gibt Überlegungen im DWD, ausgesuchte Wetterstationen für eine
bürgernahe Versorgung mit meteorologischen Informationen stärker
als bisher zu nutzen. Die Einrichtung eines Bürgerbüros Dresden ist
nicht bekannt.

112. Abgeordneter
Dr.-Ing. Rainer
Jork
(CDU/CSU)

Wie wird nach Kenntnis der Bundesregierung,
entsprechend der Lage Sachsens im Dreilän-
dereck zu Tschechien und Polen, grenzüber-
greifenden Belangen auf dem Gebiet der Me-
teorologie entsprochen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 12. Juli 2000

Zwischen den Wetterdiensten Tschechiens, Polens und Deutschlands
existiert ein reger, ständiger Datenaustausch. Die Kontakte gehen
über die im Rahmen der Weltorganisation für Meteorologie notwen-
dige Zusammenarbeit hinaus. Es bestehen Vereinbarungen mit den
Nachbarwetterdiensten in Bezug auf den Austausch von Warnungen
und Informationen; zu diesem Zweck finden regelmäûige Treffen
auf Arbeitsebene statt.

113. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wurde die Priorität der Maûnahme ¹Bau ei-
ner Ortsumgehung von Bayreuth-Aichig im
Zuge der B 22ª geändert und ist sichergestellt,
dass trotz einer gegebenenfalls geänderten
Priorität diese Maûnahme zeitgleich mit dem
Ausbau der BAB 9 im Bereich Bayreuth-Süd
erfolgt, nachdem die Bundesregierung am
14. Oktober 1999 mitgeteilt hat, dass ¹das
Planfeststellungsverfahren für die Verlegung
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der B 22, Ortsumgehung Aichig einschlieûlich
der vorgesehenen Einbindung in die neue B 2/
B 85 innerhalb der verlegten Anschlussstelle
Bayreuth-Süd (Meyernreuther Spange) und
das Planfeststellungsverfahren für den ange-
sprochenen Autobahnabschnitt zeitlich paral-
lel durchgeführt werdenª sollen? (Antwort des
Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bun-
desministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen Lothar Ibrügger, auf meine
Schriftliche Frage 84 in Drucksache 14/
1933)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Die Zugehörigkeit der Ortsumgehung Aichig zum Vordringlichen
Bedarf gilt unverändert.

Obwohl das Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehung Aichig
erst vor der Einleitung steht, das für den Ausbau der A 9 bereits
läuft, strebt die Bundesregierung ± ausgehend von der Zugehörigkeit
beider Maûnahmen zum Investitionsprogramm 1999 bis 2002 ± un-
verändert die zeitgleiche Verwirklichung der Umgehung Aichig mit
der der A 9 im Raum Bayreuth an.

114. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

In welchem Zeitraum wird der Ausbau der
A 9 im Stadtgebiet Bayreuth erfolgen und ist
seitens der Bundesregierung sichergestellt,
dass hierfür die entsprechenden Finanzmittel
so zur Verfügung stehen, dass das Vorhaben
ohne zeitliche Verzögerung realisiert werden
kann?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 12. Juli 2000

Mit dem Ausbau der A 9 im rund 6 km langen Abschnitt Bayreuth/
Nord±Sophienberg ± dem letzten noch auszubauenden Abschnitt im
Zuge der rund 130 km langen bayerischen Teilstrecke der A 9 von
Hirschberg nach Nürnberg ± soll noch in diesem Jahr begonnen und
die Arbeiten sollen bis 2003 abgeschlossen werden.

Voraussetzung dafür ist der Abschluss des laufenden Planfeststel-
lungsverfahrens und die Erlangung des Baurechtes noch im Herbst
2000.

Die zeitgerechte Finanzierung ist aufgrund der Zugehörigkeit des
Abschnittes zu dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 12
(6-streifiger Ausbau der A 9 zwischen Berlin und Nürnberg) sicher-
gestellt.
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115. Abgeordnete
Dr. Martina
Krogmann
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung die Ergeb-
nisse des aktuellen Lärmgutachtens der Stadt
Stade zur Lärmbelastung an der B 73 im Stadt-
gebiet von Stade, das von einer Überschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte ausgeht, im
Hinblick auf die Durchführung von aktiven
und passiven Lärmschutzmaûnahmen und die
Übernahme der auf 4,9 Mio. DM geschätzten
Kosten für die Lärmsanierung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 11. Juli 2000

Der Bundesregierung liegt das angesprochene Lärmgutachten bisher
nicht vor.

Das niedersächsische Landesamt Hannover prüft zurzeit dieses Gut-
achten. Mit einem Ergebnis ist in absehbarer Zeit zu rechnen. Erst
im Anschluss danach kann ± je nach Ergebnis der Prüfung ± eine
Entscheidung zur Finanzierung aus Bundesmitteln getroffen wer-
den.

116. Abgeordneter
Dirk
Niebel
(F.D.P.)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,
dass für Baden-Württemberg die Relation
Bundesfernstraûenlänge zum Bruttoinlands-
produkt bzw. zum Kraftfahrzeugbestand, nach
der das Land 37 % bzw. 30 % unter dem Bun-
desdurchschnitt liegt bei gleichzeitiger Zunah-
me der Verkehrsbelastung auf baden-württem-
bergischen Autobahnen um fast 17 % und auf
auûerörtlichen Bundesstraûen um 37 %, ein
gravierendes Missverhältnis darstellt, und be-
absichtigt sie, eine andere Verteilung der Mit-
tel für den Fernstraûenbau vorzunehmen, um
den Abstand Baden-Württembergs zu den an-
deren Flächenländern nicht immer gröûer
werden zu lassen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Kurt Bodewig
vom 4. Juli 2000

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, von dem bewährten be-
darfsorientierten System der Verteilung der Haushaltsmittel für den
Neubau und die Erweiterung, die Erhaltung sowie die betriebliche
Unterhaltung der Bundesfernstraûen abzurücken.

Die Verteilung der Mittel für Erhaltung und betriebliche Unterhal-
tung erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage der anteiligen Netz-
länge am gesamten Bundesfernstraûennetz.
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Die Mittel für die Neubau- und Erweiterungsinvestitionen erfolgen
nach Vorwegabzug der notwendigen Aufwendungen für eine Reihe
wichtiger Finanzierungsschwerpunkte wie z. B.

± vorrangige Finanzierung der Straûenbauprojekte Deutsche Ein-
heit und Aufbau Ost,

± Refinanzierung privat vorfinanzierter Bundesfernstraûenab-
schnitte auf der Grundlage des anteiligen vordringlichen Straûen-
baubedarfs im Bedarfsplan für die Bundesfernstraûen.

Bei der Ermittlung des Straûenbaubedarfs wurden alle straûenver-
kehrsrelevanten Strukturdaten berücksichtigt.

Im Investitionsprogramm 1999 bis 2002 entspricht der Finanzie-
rungsanteil für Baden-Württemberg dem Bedarfsplan-Quoten-Wert
ohne VDE. Im Anti-Stau-Programm wird das Land mit einem Fi-
nanzierungsanteil von 21 % weit überproportional berücksichtigt.

Bei den privat vorfinanzierten Maûnahmen liegt Baden-Württem-
berg mit 1,92 Mrd. DM bei einem Anteil von 22,9 % aller Maûnah-
men. Diese Daten belegen die insgesamt sehr hohe Investitionstätig-
keiten des Bundes für Baden-Württemberg.

117. Abgeordnete
Christine
Ostrowski
(PDS)

Wie viele Wohnungen sind nach Kenntnis der
Bundesregierung durch jene Wohnungsgenos-
senschaften hergestellt und durch Genossen-
schaftsmitglieder bezogen worden, die sich seit
Inkrafttreten des § 17 des Eigenheimzulagen-
gesetzes als so genannte eigentumsorientierte
Genossenschaften gegründet haben, und wie
hoch war das entsprechende Fördervolumen
entsprechend § 17 Eigenheimzulagengesetz,
das für den Erwerb der entsprechenden Ge-
nossenschaftsanteile insgesamt und im Durch-
schnitt bezogen auf den jeweiligen Förderfall
ausgereicht wurde?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Achim Groûmann
vom 5. Juli 2000

§ 17 Eigenheimzulagengesetz begünstigt den Erwerb von Anteilen
an so genannten eigentumsorientierten Wohnungsgenossenschaften.
Die hieran ausgerichtete Eigenheimzulagenstatistik erfasst insbeson-
dere die Zahl der Förderfälle nach dieser Vorschrift und lässt nur
den Rückschluss auf die Gesamtzahl der zugrunde liegenden Woh-
nungen zu (Neubau und Bestand). Seit dem 15. Februar 1998 ist es
erforderlich, dass die Wohnung spätestens im letzten Jahr des acht-
jährigen Förderzeitraums vom Erwerber des Genossenschaftsanteils
selber genutzt wird (vgl. BMF-Schreiben vom 10. Februar 1998
Rz 132 Satz 4 im Bundessteuerblatt 1998 Teil I S. 190).
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Für die Jahre 1996 bis 1998 beläuft sich

± die Gesamtzahl der Förderfälle und Wohnungen auf rund 21 000,

± das Zulagenvolumen einschlieûlich der Kinderzulage auf rund
28 Mio. DM und

± das durchschnittliche Fördervolumen auf 1 328 DM.

Veröffentlichungsreife Angaben für das Jahr 1999 liegen noch nicht
vor.

118. Abgeordneter
Norbert
Otto
(Erfurt)
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung den Weiterbau und
die Fertigstellung des Teilabschnitts Erfurt±Il-
menau der ICE-Neubautrasse von Erfurt nach
Nürnberg mit den in der Liste der hoch prio-
ritären Maûnahmen zur Verfügung stehenden
Mitteln wie vorgesehen bis 2002 als realistisch
an vor dem Hintergrund der Aussagen des
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn
AG, Hartmut Mehdorn, die Deutsche Bahn
AG habe kein Geld, um die Neubautrasse zu
finanzieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 11. Juli 2000

Die Fertigstellung des Teilabschnittes der Neubaustrecke (NBS)
Erfurt±Ilmenau ist für das Jahr 2005/2006 vorgesehen. Dies ist mit
der Deutschen Bahn AG (DB AG) verabredet. Die Aussagen des
Vorstandsvorsitzenden der DB AG, Hartmut Mehdorn, bezogen
sich auf den Weiterbau der NBS ab Ilmenau-Wolfsberg in Richtung
Süden.

119. Abgeordneter
Norbert
Otto
(Erfurt)
(CDU/CSU)

In welcher Höhe müssen gegebenenfalls zu-
sätzliche Gelder für den in Frage 118 bezeich-
neten Zwischenschritt des Verkehrsprojekts
Deutsche Einheit Nr. 8.1 bereitgestellt wer-
den, wenn die in der Liste der hoch prioritären
Maûnahmen vorgesehenen Finanzmittel nicht
ausreichen, und bis wann ist mit einer Fertig-
stellung zu rechnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 11. Juli 2000

Durch die Entscheidung, die Neubaustrecke bis zum Überholbahn-
hof Ilmenau-Wolfsberg zu bauen, werden zusätzlich ca. 300 Mio.
DM einschlieûlich des 3-gleisigen Ausbaus des Abschnittes Erfurt
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Hbf±Erfurt-Bischleben benötigt. Die Mittel sind im Rahmen des
Fünfjahresplans 2003 bis 2007 bereitzustellen.

120. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Was hat die Überprüfung des Bundesverkehrs-
wegeplans und Fernstraûenausbaugesetzes mit
dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraûen
durch das Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen bezüglich der Rea-
lisierung der Ortsumgehung B 97/B 112 Gu-
ben ergeben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 6. Juli 2000

Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

121. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Will die Bundesregierung die geplante Orts-
umgehung B 97/B 112 nachträglich in die Lis-
te ¹Hochprioritäre Maûnahmen für das Land
Brandenburgª für die Jahre 2000 bis 2002 auf-
nehmen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Siegfried Scheffler
vom 6. Juli 2000

Der Finanzrahmen des Investitionsprogramms 1999 bis 2002 ist mit
den beschlossenen hochprioritären Maûnahmen ausgeschöpft.

122. Abgeordnete
Erika
Reinhardt
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dass ein in Renault-Bussen in
Frankreich vorhandenes Sicherheitssystem,
durch das Omnibustüren nur bei Geschwindig-
keiten unter drei Stundenkilometern geöffnet
werden können, in Deutschland nicht erlaubt
ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Nach § 35e Abs. 5 Straûenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
müssen Türen während des normalen Fahrbetriebs geschlossen sein.
Diese Betriebsvorschrift gilt für alle Fahrzeuge und richtet sich an
den Fahrer. Ein Verbot von Einrichtungen oder Sicherheitssyste-
men, die den Fahrer bei der Einhaltung dieser Vorschrift im norma-
len Betrieb ± wenn auch nur bis zu Geschwindigkeiten von drei Stun-
denkilometern ± unterstützen, ist der Bundesregierung nicht be-
kannt.
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123. Abgeordnete
Erika
Reinhardt
(CDU/CSU)

Wenn das zutrifft, beabsichtigt die Bundes-
regierung die Straûenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung dahin gehend zu ändern, dass auch
in Deutschland Omnibusse mit dem oben ge-
nannten Sicherheitssystem ausgestattet werden
können?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Nach Auffassung der Bundesregierung bedarf es keiner ¾nderung
der StVZO, damit die genannten Sicherheitssysteme in Kraftomni-
busse eingebaut werden dürfen.

124. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Ist der Münchner Oberbürgermeister bei der
Bundesregierung bisher persönlich tätig ge-
worden, um den beabsichtigten Verkauf der
sog. Eisenbahnerwohnungen an private Inves-
toren zu verhindern, und wie hat sich die Bun-
desregierung gegebenenfalls verhalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Der Münchner Oberbürgermeister hat sich an den Bundesminister
für Verkehr, Bau- und Wohungswesen mit der Bitte gewandt, zumin-
dest für die Ballungsräume eine Lösung zu finden, die ein regional
differenziertes Vorgehen ermögliche.

Der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat da-
rauf hingewiesen, dass er nach erheblicher Verbesserung der sozia-
len Eckdaten gegenüber dem ursprünglichen Angebot an der Ab-
sicht festhalte, die Geschäftsanteile des Bundeseisenbahnvermögens
an den 18 Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften insgesamt zu veräu-
ûern.

125. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit
für den Bereich der Landeshauptstadt Mün-
chen, die sog. Eisenbahnerwohnungen an die
Kommune zu verkaufen, unter Berücksich-
tigung der besonderen Mietsituation in Mün-
chen, die mit anderen bundesdeutschen Städ-
ten nicht vergleichbar ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Kurt Bodewig
vom 7. Juli 2000

Das Konzept der Bundesregierung für eine Privatisierung der Eisen-
bahn-Wohnungsgesellschaften sieht keinen Verkauf einzelner regio-
naler Wohnungsbestände vor. Die hervorragenden sozialen Bedin-

Deutscher Bundestag ± 14. Wahlperiode Drucksache 14/3893± 67 ±



gungen für die betroffenen Mieter tragen auch der besonderen
Mietsituation in München und anderen Ballungsräumen in angemes-
sener Form Rechnung.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

126. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(F.D.P.)

Wie groû werden, nachdem die jeweiligen
Restlaufzeiten der Atomkraftwerke nun im
Rahmen der Konsensverhandlungen festgelegt
worden sind, Gewicht, Volumen und Strahlen-
intensität der standortnah zu lagernden abge-
brannten Brennelemente ± jeweils für die ein-
zelnen Kraftwerksstandorte gesondert ± insge-
samt sein, welche sich im Laufe der kommen-
den rd. 30 Jahre dort ansammeln werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Simone Probst
vom 6. Juli 2000

Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energie-
versorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000 legt für jede Anlage
fest, welche Strommenge sie maximal bis zur Stilllegung produzieren
darf. Dabei wird von einer Regellaufzeit von 32 Kalenderjahren ab
Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebes ausgegangen. Voraus-
sichtlich werden die maximal zulässigen Strommengen beim ältesten
Reaktor Ende 2002, beim jüngsten Reaktor Anfang 2021 erreicht
sein. Die von Ihnen erfragten Daten sind den beiden nachstehenden
Tabellen zu entnehmen. Dabei ist die in den Konsensverhandlungen
vereinbarte maûgebliche regelmäûige Gesamtlaufzeit von 32 Jahren,
eine jährliche Entlademenge ± wie von den Betreibern in der regel-
mäûig vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit erhobenen Abfrage angegeben ± und die Lagerung von
abgebrannten Brennelementen in CASTOR V/19 für Druckwasser-
reaktoren bzw. V/52 für Siedewasserreaktoren zugrunde gelegt.
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Abschätzung der bis zur Abschaltung voraussichtlich anfallenden und standortnah
zwischenzulagernden Mengen an abgebrannten Brennelementen

Tabelle 1: Bestand und Anfall an abgebrannten Brennelementen (Anzahl Brennelemente)

Typ Anlage BE im
Core

(12/99)

BE im
Lager-
becken
(12/99)

mittl.
Anfall

pro Jahr

Rest-
laufzeit
(Jahre)

ca.

künftiger
BE-Anfall

(geschätzt)

Summe
Lager-
menge

Anzahl
Castor-

Behälter
3)

Beantragte
Stellplätze

max.
Aktivität
lt. Antrag
(in Bq)

SWR Brunsbüttel 532 196 84 9,1 764 1 492 29 150 261020

SWR Krümmel 840 483 128 16,2 2 074 3 397 66 150 261020

DWR Brokdorf 193 374 48 19,0 912 1 479 78 100 161020

DWR Stade 145 124 48 4,4 211 480 26 80 461019

DWR Unterweser 193 222 48 11,7 562 977 52 80 861019

DWR Grohnde 193 388 48 12,2 586 1 167 62 100 161020

DWR Emsland 193 426 52 20,5 1 066 1 685 89 130 161020

DWR Mühlheim-Kärlich 1) ± 209 56 0 0 209 12 ± ±
DWR Biblis A 193 321 64 7,2 461 975 52 152

(KWB A+B)
161020

DWR Biblis B 193 368 64 9,1 582 1 143 61
DWR Obrigheim 97 117 32 3,0 96 310 2) 2)

SWR Philippsburg 1 592 344 100 12,2 1 220 2 156 42 152
(KKP 1+2)

261020

DWR Philippsburg 2 193 476 48 17,3 830 1 499 79 261020

DWR Neckarwestheim 1 177 114 48 8,9 427 718 38 169
(GKN 1+2)

161020

DWR Neckarwestheim 2 193 406 44 21,3 937 1 536 81 261020

SWR Grundremmingen B 784 1 348 148 16,6 2 457 4 589 89 216
(KRB A+B)

361020

SWR Grundremmingen C 784 1 202 148 17,1 2 531 4 517 87 261020

SWR Isar 1 592 474 105 11,2 1 176 2 242 44 152
(KKI 1+2)

261020

DWR Isar 2 193 345 48 20,3 974 1 512 80 261020

DWR Grafenrheinfeld 193 343 46 14,5 667 1 203 64 88 561019

1) Das Core ist ausgelagert. Die Anlage wird nicht wieder in Betrieb genommen, daher kein standortnahes Lager vorgesehen.
2) Bei KWO ausreichende Lagerkapazität (994 freie Positionen Ende 1999) vorhanden.
3) Annahme: Castor V/19 mit 19 BE pro Behälter für Druckwasserreaktoren, Castor V/52 mit 52 BE pro Behälter für Siedewasser-

reaktoren.

Tabelle 2: Bestand und Anfall an abgebrannten Brennelementen (in Tonnen Schwermetall)

Typ Anlage BE im Core

(in tSM)
(12/99)

BE im
Lagerbecken

(in tSM)
(12/99)

mittl. Anfall
pro a

(in tSM)

Restlaufzeit
(Jahre)

ca.

künftiger BE-
Anfall

(in tSM)

Summe
Lagermenge

(in tSM)

SWR Brunsbüttel 91,5 33,7 14,3 9,1 130 255
SWR Krümmel 148,7 85,5 22,8 16,2 369 604
DWR Brokdorf 103,7 202,1 26 19,0 494 800
DWR Stade 51,8 44,3 17,1 4,4 75 171
DWR Unterweser 103,3 119,1 25,8 11,7 302 524
DWR Grohnde 103,5 208,3 25,8 17,1 441 753
DWR Emsland 102,9 227 27,7 20,5 568 898
DWR Mühlheim-Kärlich 0 95,7 0 0 0 96
DWR Biblis A 103,3 171,8 34,2 7,2 246 521
DWR Biblis B 103,3 196,9 34,2 9,1 311 611
DWR Obrigheim 28,2 34,1 9,3 3,0 28 90
SWR Philippsburg 1 103,6 60,2 17,5 12,2 214 377
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Typ Anlage BE im Core

(in tSM)
(12/99)

BE im
Lagerbecken

(in tSM)
(12/99)

mittl. Anfall
pro a

(in tSM)

Restlaufzeit
(Jahre)

ca.

künftiger BE-
Anfall

(in tSM)

Summe
Lagermenge

(in tSM)

DWR Philippsburg 2 104 257,1 26 17,3 450 811
DWR Neckarwestheim 1 63,9 41,1 17,3 8,9 154 259
DWR Neckarwestheim 2 103,8 218,5 23,7 21,3 505 827
SWR Grundremmingen B 136,4 234,5 25,8 16,6 428 799
SWR Grundremmingen C 136,4 209,1 25,8 17,1 441 787
SWR Isar 1 103 82,5 18,3 11,2 205 390
DWR Isar 2 103,3 184,6 25,7 20,3 522 810
DWR Grafenrheinfeld 103,6 184,1 24,7 14,5 358 646

Anmerkungen:

1. Bei den Angaben zu den Restlaufzeiten werden gleiche Laufzeiten (32 Jahre) für alle Kernkraftwerke unterstellt; Sonderregelung
Obrigheim: 33,7 Jahre.

2. Das KKW Mühlheim-Kärlich wird nicht wieder in Betrieb genommen; ein standortnahes Lager ist daher nicht vorgesehen. Die vor-
handenen Brennelemente werden voraussichtlich in ein externes Zwischenlager verbracht. Als Ausgleich für den Verzicht auf Mühl-
heim-Kährlich und eventuelle Schadenersatzansprüche hat RWE die Möglichkeit erhalten, 107,29 TWh auf andere KKW zu über-
tragen. Da diese Übertragungen bislang nicht erfolgt sind, konnten sie in den Tabellen nicht berücksichtigt werden.

3. In den Anträgen für die standortnahen Zwischenläger werden keine einheitlichen Lagerbehälter genannt. Bei der Abschätzung der
Anzahl zu erwartender Lagerbehälter (Spalte 9 in Tabelle 1) wird von Castor V/19-Behältern mit 19 BE pro Behälter für Druckwas-
serreaktoren und Castor V/52-Behältern mit 52 BE pro Behälter für Siedewasserreaktoren ausgegangen. Da zumindest anfangs auch
kleinere Behälter eingesetzt werden, dürfte die tatsächliche Behälteranzahl gröûer sein als die hier berechnete. Die beantragte An-
zahl der Stellplätze (Spalte 10) trägt dem Rechnung.

4. Bei den Angaben zum derzeitigen Lagerbestand in den Brennelementlagerbecken wurden abgebrannte und teilabgebrannte Brenn-
elemente berücksichtigt.

127. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Treffen Pressemeldungen zu, wonach eine Ex-
pertengruppe im Auftrag der Bundesregierung
nach Alternativstandorten für das Endlager
für abgebrannte Brennstäbe in Gorleben sucht
und dass das Fichtelgebirge zu ¹besonders
untersuchungswürdigenª Gesteinsformationen
gehört und für die Bundesregierung als mögli-
ches Endlager in Frage kommt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 10. Juli 2000

Es trifft zu, dass in Umsetzung der Koalitionsvereinbarung weitere
Standorte in unterschiedlichen Wirtsgesteinen auf ihre Eignung als
Endlager für radioaktive Abfälle untersucht werden sollen.

Hierzu hat Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, Jürgen Trittin, im Februar 1999 zunächst den Arbeitskreis
Auswahlverfahren Endlagerstandorte eingerichtet. Er hat zur Aufga-
be, ein Verfahren für die Auswahl von Endlagerstandorten zu ent-
wickeln, die für eine sichere Endlagerung geeignet sind und gleich-
zeitig Akzeptanz in der Öffentlichkeit finden. Der Arbeitskreis
nimmt aber keine Vorauswahl von Endlagerstandorten vor. Insofern
hat der Arbeitskreis keine Bewertungen von Gesteinsformationen
im Fichtelgebirge vorgenommen. Er bestimmt vielmehr standortun-
abhängige Kriterien für ein Endlager nach den Vorgaben der Bun-
desregierung.
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Die genannten Standortregionen, wie z. B. das Fichtelgebirge, ent-
stammen Studien, die von der Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe im Auftrag der damaligen Bundesregierung erstellt
und Mitte 1995 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

128. Abgeordnete
Sabine
Leutheusser-
Schnarrenberger
(F.D.P.)

Welche präventiven Maûnahmen mit welchem
finanziellen Volumen hat die Bundesregierung
nach dem Hochwasser im Jahr 1999 ergriffen,
um der Wiederholung einer Umweltkatastro-
phe diesen Ausmaûes künftig vorzubeugen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gila Altmann
vom 28. Juni 2000

Durch die Hochwasserereignisse der letzten Jahre an Rhein und
Oder ist die Hinwendung zu einer umweltverträglichen Hochwasser-
vorsorge sowohl auf politischer Ebene als auch in der breiten Öffent-
lichkeit maûgeblich gefördert worden. Die Notwendigkeit für diese
Paradigmenwechsel wurde durch das dramatische Hochwasserereig-
nis vom Frühjahr 1999 in Süddeutschland erneut bestätigt.

Ein zukunftsweisender Hochwasserschutz kann nur mit einer ausge-
wogenen Kombination aus ökologisch ausgerichteten Maûnahmen
zum Wasserrückhalt im Einzugsgebiet, technischen Schutzmaûnah-
men, Reglementierung und Anpassung der Nutzung in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten und individueller Hochwasservorsorge
erzielt werden. Die Maûnahmen sind auf vier Schwerpunkte auszu-
richten:

· Niederschläge ortsnah zurückhalten und versickern

· Bodenverdichtung und -versiegelung begrenzen

· Natürliche Überschwemmungsgebiete von Bebauung freihalten
und nach Möglichkeit zurückgewinnen

· Schadensrisiken vermeiden.

Die bundesrechtlichen Regelungen konnten in den letzten Jahren
auf diese Erfordernisse ausgerichtet werden:

1. Im Wasserhaushaltsgesetz ist die Verpflichtung verankert, Ge-
wässer, die sich im natürlichen oder naturnahen Zustand befin-
den, in diesem Zustand zu erhalten. Nicht naturnah ausgebaute
natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen
naturnahen Zustand zurückgeführt werden. Überschwemmungs-
gebiete sind als natürliche Rückhalteflächen zu erhalten. Frühere
Überschwemmungsgebiete sollen so weit wie möglich wiederher-
gestellt werden.

2. Das Raumordnungsgesetz legt fest, dass für die Sicherung oder
Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwem-
mungsgefährdeten Bereichen durch Ausweisung von Vorrang-
und Vorbehaltsgebieten planerisch zu sorgen ist.
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3. Nach dem Baugesetzbuch sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendigste Maû zu begrenzen. In Bebauungsplänen sollen Festset-
zungen über die Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser erfolgen.

4. Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, die Funktionen
des Bodens zu sichern und wiederherzustellen. Eine der wichtig-
sten Bodenfunktionen ist die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen
und zu speichern.

Nach dem Grundgesetz liegt der Hochwasserschutz in der Regelungs-,
Vollzugs- und Finanzierungskompetenz der Länder. Das gilt auch für
Raumordnung und Landesplanung sowie den Katastrophenschutz.

Daher ist es dem Bund verwehrt, ein Finanzierungsprogramm für
nachhaltige Hochwasservorsorge aufzulegen. Ungeachtet dessen
können jedoch bestehende Finanzierungs- und Förderprogramme
des Bundes und der Europäischen Union genutzt werden, um bei
der Aufgabe des vorsorgenden Hochwasserschutzes voranzukom-
men.

Auch wenn diese Programme primär anderen Zielrichtungen dienen
und nicht ausdrücklich für den Hochwasserschutz ausgewiesen sind,
können sie dennoch zur Hochwasservorsorge beitragen.

Die meisten groûen Flussgebiete erstrecken sich auf mehrere Staa-
ten. Dort reichen nationale Maûnahmen zur Hochwasservorsorge al-
lein nicht aus. Vielmehr muss ein einheitliches Vorgehen aller Anlie-
ger als Solidargemeinschaft sichergestellt werden. Hierfür bilden in-
ternationale Flussgebietskommissionen den geeigneten Rahmen.

Die von den jeweiligen internationalen Flusskommissionen ausgear-
beiteten langfristigen Aktionsprogramme zur Hochwasservorsorge
für Rhein, Maas, Mosel und Saar sind bereits beschlossen. Mit ihrer
Umsetzung wurde begonnen. An gleichartigen Programmen für El-
be und Oder wird zurzeit gearbeitet.

129. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Welche Auffassung vertritt die Bundesregie-
rung zur Verkippung verwertungsfähiger Ab-
fälle (insbesondere Bauabfälle) in oberirdische
bergbauliche Restlöcher (beispielsweise Kies-
gruben und Gesteinsabbaustätten), und welche
Maûnahmen sind geplant, um die verwer-
tungsfähigen Bauabfälle durch Recycling dem
Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 10. Juli 2000

Die Bundesregierung ist der Auffassung, Abfälle sind in erster Prio-
rität zu vermeiden, nicht vermeidbare Abfälle sind ordnungsgemäû
und schadlos zu verwerten, nicht verwertbare Abfälle sind gemein-
wohlverträglich zu beseitigen. Diese Ziele bestimmen sowohl das
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) als auch die
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Technische Anleitung Siedlungsabfälle (TASi). Insbesondere Bauab-
fälle unterliegen bereits nach der TASi einem weitgehenden Verwer-
tungsgebot, das durch die Anforderungen des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes noch verstärkt wird. Der Ablauf der Fristen der
TASi sowie die Umsetzung der EU-Deponierichtlinie und die damit
verbundenen Anforderungen an die Ablagerung von Abfällen wer-
den darüber hinaus dazu beitragen, verwertbare Abfälle auch in
hochwertige Verwertungen zu lenken.

Das Baugewerbe, vertreten durch den Zentralverband des Deut-
schen Baugewerbes e. V., und die am Bau beteiligten Wirtschafts-
zweige und Verbände*), zusammengeschlossen in der Arbeitsge-
meinschaft Kreislaufwirtschaftsträger Bau (KWTB), haben gegen-
über der Bundesregierung eine Selbstverpflichtungserklärung abge-
geben, mit dem Ziel, die Ablagerung von verwertbaren Bauabfällen
gegenüber dem Stand von 1995 bis zum Jahre 2005 auf die Hälfte
zu reduzieren.

Bei Annahme der Selbstverpflichtung wurde auf der Basis der Daten
der amtlichen Statistik, ergänzt um Angaben aus der betroffenen
Wirtschaft, davon ausgegangen, dass rund ein Drittel des Abfallauf-
kommens aus Bauschutt, Straûenaufbruch und Baustellenabfällen
verwertet wurde. Ausweislich des jetzt vorliegenden ersten Monito-
ringberichtes wurden 1996 67,5 v. H. des entsprechenden Abfallauf-
kommens verwertet. In dieser Quote sind die übertägig im Bergbau
verwerteten Mengen nicht enthalten. In dieser Differenzierung
kommt die Einstufung der übertägigen Verwertung im Bergbau als
gegenüber anderen Verfahren nachrangiges Verwertungsverfahren
zum Ausdruck.

Verwertungsfähige Bauabfälle durch Recycling dem Wirtschafts-
kreislauf wieder zuzuführen, erfordert vor allem Information bei al-
len am Bauen Beteiligten. Die Bundesregierung unterstützt daher
die im Rahmen der Selbstverpflichtung von den Wirtschaftsbeteilig-
ten ergriffenen Maûnahmen zur Beratung der Bau- und Rückbau-
ausführenden, insbesondere über Möglichkeiten zur Abfallvermei-
dung und Abfalltrennung, über mögliche Einsatzbereiche von Re-
cycling-Baustoffen, Maûnahmen zur Qualitätssicherung von Re-
cycling-Baustoffen sowie die Entwicklung recyclinggerechter Bau-
ausführungen und Bautechniken, einschlieûlich Rückbautechniken.

130. Abgeordneter
Hermann
Scheer
(SPD)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsa-
che, dass bei Solaranlagen aufgrund hoher
und moderner umwelttechnischer Standards
bereits jetzt nahezu ausschlieûlich Propylen-
glykol (PG) anstelle des als gesundheitsschäd-
lich klassifizierten ¾thylenglykol (EG) als
Kühlmittelzusatz verwendet wird?

*) Bund Deutscher Architekten e. V., Bundesverband Baustoff-Aufbereiter e. V.,
Bundesverband der Deutschen Recycling-Baustoff-Industrie e. V., Bundesver-
einigung-Recycling-Bau e. V., Deutscher Abbruchverband e. V., Gütegemein-
schaft Recycling-Baustoffe e. V., Verband Beratender Ingenieure e. V., Ver-
band Deutscher Baustoff-Recycling-Unternehmen e. V.
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131. Abgeordneter
Hermann
Scheer
(SPD)

Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass bei
wassergekühlten Motoren (Pkw, Lkw, Schiffe)
Propylenglykol (PG) aus gesundheitlichen und
umweltpolitischen Gründen anstelle von ¾thy-
lenglykol (EG) verwendet werden sollte?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 10. Juli 2000

Die Bundesregierung begrüût es grundsätzlich, wenn gesundheits-
und/oder umweltgefährliche Chemikalien durch weniger schädigen-
de Stoffe ersetzt werden. Dies gilt auch für die Substitution von
Ethylenglykol, das Gesundheitsschäden beim Verschlucken hervor-
rufen kann, durch Propylenglykol.

In den hier zur Diskussion stehenden Fällen ist jedoch darauf zu ver-
weisen, dass die Substanzen sowohl in Solaranlagen als auch in Was-
serkühlern von Motoren in geschlossenen Systemen verwendet wer-
den und somit eine Exposition und Gefährdung des Anwenders bei
bestimmungsgemäûem Gebrauch nicht gegeben ist. Darüber hinaus
sind hinsichtlich der Entsorgung aus Sicht des Umweltschutzes beide
Substanzen gleichrangig zu beurteilen.

Dies berücksichtigend hält die Bundesregierung ein Verbot der Ver-
wendung von Ethylenglykol als Kühlmittelstoff, wie von Herstellern
propylenglykolhaltiger Kühlmittelstoffe in Gesprächen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
zur Diskussion gestellt, nicht für erforderlich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

132. Abgeordneter
Peter Harry
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, ob Meldun-
gen stimmen, dass das brasilianische Parla-
ment dieser Tage über ein Projekt abstimmt,
welches zur Folge hat, dass der Regenwald im
Amazonasgebiet um 50 % abgeholzt wird, um
die so gewonnene Fläche für die Landwirt-
schaft und als Weideland zu nützen und um
das gewonnene Holz in Form von ¹Holzschif-
fenª auf internationalen Märkten zu verkau-
fen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 7. Juli 2000

Die in der Frage wiedergegebenen Meldungen treffen nach Kennt-
nis der Bundesregierung nicht zu. Vielmehr wurde eine auf Aus-
schussebene des brasilianischen Kongresses beratene Initiative zur

Deutscher Bundestag ± 14. WahlperiodeDrucksache 14/3893 ± 74 ±



Novellierung des Waldgesetzes (Código Florestal), die eine Reduzie-
rung der vorgeschriebenen Walderhaltungsrate auf privatem Landei-
gentum im Amazonasraum von 80 % auf 50 % vorsah, bereits im Mai
d. J. auf Grund des Widerstandes der öffentlichen Meinung und der
Regierung vor der parlamentarischen Abstimmung zurückgezogen.
Die Frage des gesetzlichen Waldschutzes und eventueller ¾nderun-
gen der derzeitigen Regelungen wird in einem erweiterten Ausschuss
neu beraten werden. Staatspräsident Cardoso und der brasilianische
Umweltminister hatten sich eindeutig gegen die genannte Initiative
ausgesprochen. Bei ihren im Mai durchgeführten Regierungsgesprä-
chen in Brasilien hat die Bundesministerin für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, sich
angesichts der umfangreichen deutschen Fördermaûnahmen für das
¹Pilotprogramm zur Erhaltung der brasilianischen Regenwälderª
(PPG7) ebenfalls nachdrücklich für die Beibehaltung strikter Wald-
schutzvorschriften eingesetzt.

Berlin, den 14. Juli 2000
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